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HAUPTTEIL



A. Prüfungsauftrag

Der Auftrag zur Durchführung der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes des 

Wasserwerks der Gemeinde Bad Rothenfelde, Bad Rothenfelde

(nachfolgend "Eigenbetrieb")

für das Geschäftsjahr 2018 wurde uns von der Gemeinde Bad Rothenfelde erteilt. Demzufolge wurde

uns der Auftrag erteilt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 unter Einbeziehung der

Buchführung und den Lagebericht gemäß § 30 der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nie-

dersachsen (EigBetrVO Nds.)  i.V.m. § 157 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes

(NKomVG) und den §§ 316 ff HGB zu prüfen und über das Ergebnis unserer Prüfung gemäß § 321

HGB schriftlich zu berichten.

Der Prüfungsauftrag ist dahingehend erweitert worden, dass auch die Ordnungsmäßigkeit der Ge-

schäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) ge-

prüft werden.

Auftragsgemäß haben wir detaillierte Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresab-

schlusses vorgenommen und in einem Erläuterungsteil gesondert dargestellt. Dieser ist als Anlage 8

beigefügt.

Die Grundsätze ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlussprüfungen im Sinne der PS 200,

PS 201 und PS 240 des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) sowie des § 157 des

NKomVG und der §§ 29 bis 33 der EigBetrVO Nds. vom 12. Juli 2018 wurden bei der Prüfung beachtet.

Dabei dienten als Prüfungsunterlagen die Bücher und Schriften sowie die sonstigen Abschlussunterla-

gen des Eigenbetriebes.

Über das Ergebnis der Abschlussprüfung unterrichtet dieser Prüfungsbericht, der nach den Grundsät-

zen des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW) Prüfungsstandard 450 erstellt wurde.

Der Prüfungsbericht richtet sich an das geprüfte Unternehmen.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren

Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.
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Aufgrund gesetzlicher Änderungen zum Inhalt des Bestätigungsvermerkes und des Prüfungsberichtes

wird der Bestätigungsvermerk nunmehr - abweichend vom Vorjahr - nicht mehr im letzten Abschnitt,

sondern im Abschnitt C des Prüfungsberichtes wiedergegeben.

Unsere Prüfung führten wir in dem Umfang durch, den wir nach pflichtgemäßem Ermessen für notwen-

dig hielten, um die Beachtung der handelsrechtlichen Vorschriften, der Grundsätze ordnungsmäßiger

Buchführung, der ergänzenden landesrechtlichen Regelungen sowie ergänzender Regelungen der Sat-

zung bestätigen zu können. Den Umfang unser materiellen und formellen Prüfungshandlungen haben

wir in unseren Arbeitspapieren festgehalten.

Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit sind - auch im Verhältnis zu Dritten -

die Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

(Stand 1. Januar 2017) maßgebend, die diesem Bericht als Anlage 12 beigefügt sind.  Maßgebend für

die Durchführung des Auftrages sind ferner die "Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Jahresab-

schlussprüfung von Eigenbetrieben und anderer prüfungspflichtiger Einrichtungen".
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B. Grundsätzliche Feststellungen

I. Lage des Unternehmens

1. Wirtschaftliche Grundlagen

a) Technische Grundlagen

Das im Eigentum der Gemeinde stehende Wasserwerk führt für die Gemeinde Bad Rothenfelde ein-

schließlich der geschlossenen Siedlungsgebiete der Ortsteile Aschendorf und Strang die Wasserver-

sorgung durch.

Dem Wasserwerk stehen vier Brunnen zur Verfügung. Hiervon waren drei Brunnen mit nachstehenden

Förderkapazitäten in Betrieb:

Brunnen 2 (Strang) 50 cbm pro Stunde

Brunnen 3 (Strang) 50 cbm pro Stunde

Brunnen 4 (Strang) 25 cbm pro Stunde

gesamt 125 cbm pro Stunde

Der Brunnen 1 (Strang) mit einer Förderkapazität von 35 cbm pro Stunde wurde aufgrund zu hoher Ni-

tratwerte im geförderten Wasser stillgelegt.

Aufgrund der Bestimmungen des Niedersächsischen Wassergesetzes vom 7. Juli 1960 und des Geset-

zes zur Ordnung des Wasserhaushaltes vom 27. Juli 1957 hatte die Gemeinde Bad Rothenfelde für die

vorhandenen vier Brunnen die Verleihung der Wasserrechte sowie die Festsetzung eines Wasser-

schutzgebietes beantragt. 

Aufgrund des Antrages vom 9. November 2001 hat der Landkreis Osnabrück mit Bescheid vom 22. Au-

gust 2006 eine wasserbehördliche Bewilligung für die Brunnen II, III und IV erteilt. Die Bewilligung wur-

de für die Dauer von 30 Jahren erteilt.

Für den Brunnen 2 wurde als Fördermenge bis zu 50 cbm/h, 1.200 cbm/d und 260.000 cbm/a geneh-

migt, für den Brunnen 3 bis zu 50 cbm/h, 1.200 cbm/d und 245.000 cbm/a und für den Brunnen 4 wur-

de das Wasserrecht mit bis zu 25 cbm/h, 520 cbm/d und 125.000 cbm/a bewilligt.

Die Gesamtentnahme aus den Brunnen 2, 3 und 4 darf die Menge von 530.000 cbm/a nicht über-

schreiten.
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Das hydrogeologische Gutachten als Grundlage für das Genehmigungsverfahren zur Ausweisung des

erweiterten Wasserschutzgebietes ist in 2008 abgeschlossen worden. Der Auftrag für die Ausweisung

des Wasserschutzgebietes wurde 2009 erteilt. Mit den Arbeiten wurde zwischenzeitlich begonnen.

Wegen des erhöhten Eisengehaltes im Trinkwasser wurde eine Enteisungsanlage auf einem ange-

pachteten Grundstück im Bereich des Brunnengeländes 3 gebaut. Die Speicherkapazität des im Jahre

1971 erstellten Hochbehälters beträgt 1.500 cbm. In 1997 wurde ein Zwischenbehälter am Wasserwerk

(Nutzinhalt 700 cbm) gebaut.

Die technischen und betriebswirtschaftlichen Daten des Wasserwerkes Bad Rothenfelde zeigen folgen-

de Entwicklung:

2018 2017

Bewohnerzahl des Versorgungsgebietes 8.740 8.651

in Betrieb befindliche Brunnen 3 3

installierte Förderpumpen 3 3

Fassungsvermögen des Hochbehälters in cbm 1.500 1.500

Fassungsvermögen des Zwischenbehälters in cbm 700 700

Verteilungsanlagen

Länge des Rohrnetzes in km 

Kunststoff 53 53

Zahl der Hausanschlüsse 1.682 1.653

Wasserförderung in cbm 480.654 434.632

Wasserbezug in cbm 174.171 170.001

Gesamt 654.825 604.633

Wasserabgabe in cbm 600.921 568.821

Eigenverbrauch und Wasserverlust in cbm 53.904 8,2% 35.812 5,9%

Eigenverbrauch für Pumpversuche, Rohrbrüche,
Rohrleitungsspülen, Feuerwehr u.ä. in cbm 17.348 16.301

Verbleibender Eigenverbrauch und Wasserverlust
in cbm

36.556 5,6% 19.511 3,2%
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b) Wichtige Verträge

Die Gemeinde Bad Rothenfelde gehört dem "Wasserbeschaffungsverband Osnabrück-Süd" an. Nach

der vom Landkreis Osnabrück am 30. Mai 1974 erlassenen Verbandssatzung ist die Gemeinde Bad

Rothenfelde verpflichtet, im Rahmen der vom Vorsteher des Wasserbeschaffungsverbandes erlasse-

nen Wasserbezugsordnung Trink- und Gebrauchswasser abzunehmen.

Im Prüfungszeitraum betrug die tatsächliche Abnahmemenge 174.171 cbm (Vj.: 170.001 cbm). Der Ab-

gabepreis pro cbm Wasser vom Wasserbeschaffungsverband betrug im Berichtsjahr  EUR 0,76/cbm

(Vj.: 0,74 cbm).

c) Organisatorischer Aufbau

Die verantwortliche Leitung des Wasserwerkes liegt beim Bürgermeister. Der Betriebsausschuss be-

steht aus sieben Mitgliedern und nimmt seine Aufgaben wahr.

Zur Erledigung der anfallenden Reparatur- und Wartungsarbeiten beschäftigt das Wasserwerk

zwei Mitarbeiter. Die anfallenden Verwaltungs- und Planungsaufgaben werden von Angehörigen der

Gemeindeverwaltung durchgeführt. Die entstehenden Kosten werden der Gemeinde in angemessener

Höhe erstattet. Die kaufmännische Leitung des Eigenbetriebes liegt bei dem Vewaltungsangestellten

Jan Prövestmann.

Die Ablesung des Wasserverbrauchs und die Einziehung des Wassergeldes erfolgt durch die Ge-

meinde.
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d) Versicherungsschutz
Zum 31. Dezember 2018 besteht Versicherungsschutz wie folgt:

Versicherungsobjekt Art der Versicherung Versicherter Wert in EUR

Pumpenhaus Wiekstraße 10 Gebäude-Feuer-Versicherung

Gebäude-Leitungswasser-

Versicherung

Gebäude-Sturm-Versicherung

Feuer-Inhalt-Versicherung

Einbruch-/Diebstahl-Versicherung

Leitungswasser-Inhalt-Versicherung

448.547

Versicherungsneuwert

100.958

EDV-/Elektronik-Anlage Elektronik-Versicherung 14.716

Hochbehälter Obersundern Gebäude-Feuer-Versicherung

Gebäude-Sturm-Versicherung
255.646

35.791

Fuhrpark Haftpflichtversicherung über KSA

Gemeindeunfallversicherung

Personenschäden

unbegrenzt

Eine Überprüfung der Angemessenheit des Versicherungsschutzes wurde von uns nicht vor-

genommen.

2. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

Der Eigenbetrieb hat den in der Anlage 4 beigefügten Lagebericht zur Prüfung vorgelegt. Der Lagebe-

richt steht im Einklang mit dem Jahresabschluss und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-

sprechendes Bild der Lage und des Geschäftsverlaufs des Wasserwerks. Alle erforderlichen Daten

sind enthalten.

II. Beachtung gesetzlicher Vorschriften 

Bei der Durchführung unserer Abschlussprüfung sind uns keine Verstöße gegen gesetzliche Vorschrif-

ten bekannt geworden.
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C. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir den folgenden uneingeschränkten Be-

stätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An das Wasserwerk der Gemeinde Bad Rothenfelde, Bad Rothenfelde

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Wasserwerks der Gemeinde Bad Rothenfelde, Bad

Rothenfelde, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Ver-

lustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem

Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft.

Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Wasserwerks der Gemeinde Bad

Rothenfelde, Bad Rothenfelde, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum

31. Dezember 2018 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vor-

schriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersachsen (EigBetrVO

Nds.) und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der

Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2018 sowie seiner

Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 und

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage

des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Ein-

klang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der EigbetrVO Nds. und

stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen

gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.
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Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung

mit § 317 HGB, § 157 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz NKomVG) und

§§ 29 ff. EigBetrVO Nds. unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-

stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere

Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung

des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres

Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig

in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften

und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anfor-

derungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise

ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum

Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den
Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der

den Vorschriften der EigBetrVO Nds. in in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür,

dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-,

Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter

verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen

Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstel-

lung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten

oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort-

lich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen.

Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortfüh-

rung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie da-

für verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der

Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegeben-

heiten entgegenstehen.
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Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts,

der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen

wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eig-

BetrVO Nds. entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend

darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maß-

nahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lagebe-

richts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der EigBetrVO Nds. zu er-

möglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht er-

bringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des
Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss

als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstel-

lungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des

Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss

sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften

der EigBetrVO Nds entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile

zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine

in Übereinstimmung mit § 317 HGB, § 157 NKomVG und §§ 29 ff. EigBetrVO Nds. unter Be-

achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze

ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstel-

lung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resul-

tieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könn-

te, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und des

Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
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Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) enthält unter

https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie

eine weitergehende Beschreibung der Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung

des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres

Bestätigungsvermerks.
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D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

I. Gegenstand der Prüfung

Gegenstand unserer Prüfung waren der Jahresabschluss des Wasserwerks der Gemeinde Bad

Rothenfelde, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang für das am

31. Dezember 2018 endende Geschäftsjahr sowie der Lagebericht. Der Jahresabschluss ist nach den

§§ 29 ff. EigBetrVO Nds. in der zum Bilanzstichtag gültigen Fassung erstellt worden.

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften der §§ 29 ff. EigBetrVO Nds., § 53 Abs.

1 Nr. 1 und 2 HGrG und den hierzu vom IDW erarbeiteten Prüfungsstandard "Berichterstattung über

die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" (IDW PS 720) beachtet. 

Die Einhaltung preisrechtlicher und energiewirtschaftlicher Bestimmungen ist nicht Gegenstand der

Prüfung. Auf die Beachtung steuerlicher Vorschriften bezieht sich die Prüfung nur insoweit, als diese

unmittelbar mit dem Abschluss zusammenhängen, wie auch die Aufdeckung von Verfehlungen nur in-

soweit Angelegenheit der Prüfung ist, als sie mit Methoden der Abschlussprüfung zwangsläufig erkannt

werden können, wobei bemerkt wird, dass sich für das Vorliegen derartiger Handlungen keine Anhalts-

punkte ergeben haben.

Hinsichtlich der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die Rechnungslegung, die dazu eingerich-

teten Kontrollen sowie hinsichtlich der Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahres-

abschlusses und Lageberichtes verweisen wir auf die Ausführungen im Bestätigungsvermerk, der im

Abschnitt C wiedergegeben ist.

II. Art und Umfang der Prüfung

Bei unserer Prüfung haben wir die §§ 316 ff. HGB und die vom IDW festgestellten Grundsätzen ord-

nungsgemäßer Abschlussprüfung beachtet. Ferner haben wir unsere Prüfung an § 157 des Nieder-

sächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und §§ 29 bis 33 der Eigenbetriebsverord-

nung Nds. ausgerichtet.
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Nach dem § 30 EigBetrVO Nds. sind der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Buchführung dar-

aufhin zu prüfen, ob sie den gesetzlichen Vorschriften und den sonstigen Bestimmungen der Kommune

entsprechen. 

Ferner sind zu prüfen: 

 die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung,

 die in § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG genannten Sachverhalte.

Ziel unseres risikoorientierten Prüfungsansatzes ist es, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob

der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist. Den Lagebericht

haben wir daraufhin geprüft, ob er insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs

vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der

Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften

entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend sind.

Die Grundzüge unseres Prüfungsvorgehens stellen sich wie folgt dar:
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In der ersten Phase haben wir ein Verständnis für das Geschäft des Eigenbetriebs erlangt. Hierzu ha-

ben wir uns

 mit dem Umfeld und der Branche sowie der wirtschaftlichen Entwicklung des Eigenbetriebs be-

fasst

 mit dem Rechnungslegungssystem und den Rechnungslegungsmethoden im Eigenbetrieb ver-

traut gemacht und

 ein Verständnis des internen Kontrollsystems, dessen Qualität und Funktionsfähigkeit von

grundlegender Bedeutung für unser Prüfungsvorgehen ist, verschafft.

Vor diesem Hintergrund haben wir auf Basis unserer Risikoeinschätzung folgende Prüfungsschwer-

punkte festgelegt:

 Prüfung des Anlagevermögens;

 Prüfung der Guthaben bzw. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten;

 Prüfung der sonstigen Verbindlichkeiten.

Das Prüfungsteam wählten wir im Rahmen unserer Prüfungsplanung aus. Zudem bestimmen wir die

Strategie und den zeitlichen Ablauf der Prüfung, sodass sich ein strukturierter risikoorientierter Prü-

fungsplan ergeben hat.

In der zweiten Phase haben wir auf Basis unserer Risikoeinschätzung und der Kenntnisse der Ge-

schäftsprozesse und Systeme Prüfungshandlungen ausgewählt. Hierzu haben wir die Ausgestaltung

sowie die Wirksamkeit der von uns ausgewählten rechnungslegungsbezogenen Kontrollmaßnahmen

beurteilt. Soweit Kontrollmaßnahmen als verlässlich einzuschätzen sind, konnte die stichprobenartige

Prüfung von Belegen und Einzelsachverhalten effizient gestaltet werden.

Im weiteren Verlauf haben wir bei wesentlichen Posten des Jahresabschlusses analytische Prüfungs-

handlungen und stichprobenweise Einzelfallprüfungen durchgeführt, um insgesamt eine hinreichende

Prüfungssicherheit zu erlangen. Daneben haben wir in dieser dritten Phase schwerpunktmäßig we-

sentliche Einzelsachverhalte geprüft und die Ausübung von Bilanzierungswahlrechten und die Nutzung

von Ermessensspielräumen beurteilt.
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Unter anderem haben wir folgende Prüfungshandlungen vorgenommen:

 Überprüfung der vollständigen Erfassung der Zugänge im Anlagevermögen und ihrer Einrich-

tung in der Anlagenbuchhaltung. Außerdem wurde die korrekte Berechnung und Verbuchung

der Abschreibungen bereits in Vorjahren angeschaffter Wirtschaftsgüter überprüft.

 Die Bewertung der durch Inventur aufgenommenen Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe wurde in

Stichproben geprüft.

 Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden mit den Verwahrgeldkonten der Ge-

meinde abgestimmt. Die angesetzte Einzelwertberichtigung wurde der Höhe nach gewürdigt.

Die Abstimmung der Nebenbuchhaltung mit dem Hauptbuch wurde durchgeführt.

 Die Werthaltigkeit der ausgewiesenen sonstigen Vermögensgegenstände sowie die Berück-

sichtigung sämtlicher sonstiger Verbindlichkeiten in zutreffender Höhe ließen wir uns durch ge-

eignete Unterlagen nachweisen.

 Von Kreditinstituten, mit denen der Eigenbetrieb Geschäftsbeziehungen unterhält, haben wir

zum Bilanzstichtag Bestätigungen sämtlicher Konten und sonstiger bilanzierungs- und vermerk-

pflichtige Sachverhalte eingeholt.

 Die vollständige Bildung sowie die Höhe der Rückstellungen wurde durch uns anhand diverser

Informationsquellen überprüft.

 Die korrekte Erfassung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wurde in Stich-

proben anhand der Eingangsrechnungen überprüft.

 Die Erfassung sämtlicher Aufwendungen und Erträge in dem Jahr der Zugehörigkeit wurde an-

hand von Rechnungen, Verträgen und anderen geeigneten Unterlagen nachvollzogen.

 Die korrekte Verbuchung der Geschäftsvorfälle wurde in Stichproben durch Einsichtnahme in

die Buchungsbelege überprüft.

Analytische Prüfungshandlungen (IDW PS 312) haben wir in Form von Vorjahresvergleichen einzelner

Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie bei der Analyse der Vermögens-,

Finanz- und Ertragslage vorgenommen.
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Im Rahmen der Prüfung des Lageberichtes haben wir geprüft, ob insbesondere die Aussagen über den

Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und der Lage sowie die Angaben zu den be-

deutsamsten finanziellen Leistungsindikatoren mit dem Lagebericht in Einklang stehen. Die zukunftsori-

entierten Angaben haben wir unter Beachtung der angewandten Methoden, nebst Datenerfassung und

-aufbereitung auf Plausibilität geprüft.

Die Beurteilung unserer Prüfungsergebnisse bildete in der vierten Phase die Grundlage für unsere

Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht, auf deren Basis wir den Bestätigungsver-

merk erteilt haben. Dieser ist neben dem Prüfungsbericht Bestandteil unserer Berichterstattung.

Wir führten die Prüfung in der Zeit vom 17. Juni 2019 bis 30. August 2019 - mit Unterbrechungen - in

den Geschäftsräumen der Gemeinde Bad Rothenfelde durch. Abschließende Arbeiten wurden in unse-

ren Büroräumen durchgeführt.

Alle von uns erbetenen Auskünfte und Nachweise wurden uns von der Betriebsleitung  und den von ihr

benannten Mitarbeitern erteilt. Die Betriebsleitung hat uns die Vollständigkeit des Jahresabschlusses

schriftlich bestätigt. Eine berufsübliche, von der Betriebsleitung unterzeichnete Vollständigkeitserklä-

rung wurde uns übergeben. Die Betriebsleitung hat uns darin schriftlich versichert, dass in dem Jahres-

abschluss zum 31. Dezember 2018 alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen,

Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten, sowie al-

le erforderlichen Angaben gemacht sind. Zudem wurde uns in dieser Erklärung versichert, dass Geset-

zesverstöße, die Bedeutung für den Inhalt des Jahresabschlusses oder des Lageberichtes oder für die

Fortführung des Unternehmens haben können, nicht bestanden. Ergänzend wurde uns bestätigt, dass

der Lagebericht hinsichtlich zu erwartender Entwicklungen alle für die Beurteilung der Lage des Eigen-

betriebes wesentlichen Gesichtspunkte sowie nach § 289 HGB erforderlichen Angaben enthält. Vor-

gänge nach Schluss des Geschäftsjahres, die von besonderer Bedeutung sind, haben sich nach dieser

Erklärung nicht ergeben und sind uns bei unserer Prüfung nicht bekannt geworden.
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E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

Buchführung

Die Buchführung entspricht den Anforderungen, die an einen Eigenbetrieb dieser Größenordnung zu

stellen sind.

Die Buchführung des Eigenbetriebes wird außer Haus auf einer EDV-Anlage unter Anwendung von

DATEV-Software erstellt. Die Finanzbuchhaltung wird durch eine EDV-gestützte Anlagenbuchhaltung

ergänzt, aus der die jeweiligen Anschaffungswerte, Abschreibungen und Restbuchwerte der einzelnen

Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ersichtlich sind. 

Der Kontenplan wurde individuell eingerichtet und ist ausreichend tief gegliedert. Geschäftsvorfälle wer-

den im System der doppelten Buchführung auf Sachkonten erfasst. Die Organisation und Handhabung

des Rechnungswesens entsprechen den gesetzlichen Vorschriften und sind den betrieblichen Erforder-

nissen angepasst.

Die Buchungsbelege tragen den Vermerk der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit und sind ord-

nungsgemäß mit Zahlungsanweisungen versehen. Die Belege sind chronologisch geordnet abgelegt.

Die Bücher des Eigenbetriebes sind ordnungsmäßig geführt. Die Belegfunktion ist erfüllt. Die aus den

weiteren von uns geprüften Unterlagen entnommenen Informationen sind ordnungsgemäß in Buchfüh-

rung abgebildet.

Wir haben im Rahmen unserer Prüfung festgestellt, dass der Eigenbetrieb im Rechnungswesen und

in den rechnungslegungsrelevanten Vorsystemen ein angemessenes internes Kontrollsystem einge-

richtet hat und betreibt, um sicherzustellen, dass alle Geschäftsvorfälle vollständig, richtig und zeitnah

erfasst und ohne wesentliche Fehler verarbeitet werden. Die von dem Eigenbetrieb getroffenen organi-

satorischen und technischen Maßnahmen sind geeignet, die Sicherheit der verarbeiteten Daten und der

IT-Systeme zu gewährleisten.
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Vorjahresabschluss

Der von uns geprüfte und mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk vom 24. August 2018 versehe-

ne Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2017 wurde vom Rat der Gemeinde Bad Rothenfelde am

10. Januar 2019 festgestellt. 

Gleichzeitig wurde beschlossen, den Jahresgewinn 2017 mit einem Teilbetrag von EUR 51.452,69 in

die allgemeine Rücklage einzustellen und den überschießenden Betrag von EUR 59.651,95 der Gebüh-

renausgleichsrücklage zuzuführen. 

Der Feststellungsvermerk des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Osnabrück für den Ab-

schluss zum 31. Dezember 2017 liegt mit Datum vom 12. November 2018 vor. Die Veröffentlichung

des Feststellungsvermerks für 2017 erfolgte im Amtsblatt für den Landkreis Osnabrück Nr. 22 vom 31.

Januar 2019. 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht lagen in der Zeit vom 4. bis 11. Februar 2019 öffentlich zur

Einsicht aus.

Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 wurde nach den Vorschriften der §§ 20 - 23 der

EigBetrVO Nds. vom 12. Juli 2018 aufgestellt. Demnach finden die §§ 242 - 256a und die §§ 264 - 288

HGB für Kapitalgesellschaften sinngemäß Anwendung. 

Aufbauend auf der Vorjahresbilanz wurde der Jahresabschluss ordnungsgemäß aus der Buchführung

und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsmethoden

entsprechen den handelsrechtlichen Vorschriften. Der in §§ 246 Abs. 3, 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB kodifi-

zierte Stetigkeitsgrundsatz wurde beachtet.

Im Anhang sind alle erforderlichen Angaben und Erläuterungen vollständig und richtig enthalten.
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Lagebericht

Der Lagebericht entspricht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften. Er steht mit

dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang. Der Lage-

bericht vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. Die wesentlichen

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung sind nach unserer Auffassung zutreffend im Lagebe-

richt dargestellt.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung

und Anhang, vermittelt nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnis-

se insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes.

Bewertungsgrundlagen

Die Bewertungsgrundsätze sind im Anhang (Anlage 3 zu diesem Bericht) zutreffend dargestellt. Von

bestehenden Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten hat der Eigenbetrieb in angemessener Weise

Gebrauch gemacht.
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III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1. Ertragslage

Die Ertragslage der Gesellschaft in einer nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten gegliederten

Übersicht stellt sich wie folgt dar:

2018 2017 Veränderung
TEUR % TEUR % TEUR %

Umsatzerlöse 902 100,0 865 100,0 37 4

Betriebsleistung 902 100,0 865 100,0 37 4

Materialaufwand -192 -21,3 -188 -21,7 -4 -2

Rohergebnis 710 78,7 677 78,3 33 5

Personalaufwand -104 -11,5 -97 -11,2 -7 -7

sonstige betriebliche Aufwendungen

Instandhaltungskosten -96 -10,6 -82 -9,5 -14 -17

Kraftfahrzeugkosten -9 -1,0 -7 -0,8 -2 -29

Verwaltungskosten -148 -16,4 -147 -17,0 -1 -1

Konzessionsabgabe -66 -7,3 -63 -7,3 -3 -5

Wasserentnahmegebühr -36 -4,0 -33 -3,8 -3 -9

übrige -13 -1,4 -9 -1,0 -4 -44

-368 -40,7 -341 -39,4 -27 -8

sonstige Steuern -2 -0,2 -2 -0,2 0 0

Betriebliche Aufwendungen -474 -52,4 -440 -50,8 -34 -8

Zwischensumme 236 26,3 237 27,5 -1 0

sonstige betriebliche Erträge 6 0,7 8 0,9 -2 -25

Abschreibungen -82 -9,1 -86 -9,9 4 5

Betriebsergebnis 160 17,9 159 18,5 1 1

Finanzergebnis -12 -1,3 -15 -1,7 3 20

Neutrales Ergebnis 4 0,4 11 1,3 -7 -64

Ergebnis vor Ertragsteuern 152 17,0 155 18,1 -3 -2

Ertragsteuern -43 -4,8 -44 -5,1 1 2

Jahresergebnis 109 12,2 111 13,0 -2 -2
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Zu einzelnen Positionen der Ertragslage geben wir folgende ergänzende Erläuterungen:

Die Betriebsleistung erhöhte sich im Berichtsjahr um TEUR 37. Dieses resultiert im Wesentlichen aus

der Zunahme des Wasserabsatzes in 2018 um rund 31.900 cbm bei einem unverändertem Wasser-

preis von EUR 1,50 pro cbm.

Der in den Umsatzerlösen enthaltene Ertrag aus der Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse

wurde ins neutrale Ergebnis umgegliedert:

2018

TEUR

2017

TEUR

Veränderung

TEUR

Umsatzerlöse lt. GuV 906 876 30

Umgliederung neutrales Ergebnis -4 -11 7

902 865 37

Der Materialaufwand ist um TEUR 4 auf TEUR 192 gestiegen. Dies resultiert im Wesentlichen aus

eröhten Kosten für den Bezug von Wasser. 

Der Personalaufwand ist um TEUR 7 auf TEUR 104 gestiegen. Dieser Anstieg resultiert im Wesentli-

chen aus der tariflichen Erhöhung.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich insgesamt um TEUR 27 erhöht. Zurückzu-

führen ist dies insbesondere auf die um TEUR 14 gestiegenen Instandhaltungskosten. Weiterhin nah-

men die Konzessionsabgabe sowie die Wasserentnahmegebühr jeweils um TEUR 3 zu.

Insgesamt ergibt sich nach Abschreibungen ein gegenüber dem Vorjahr um TEUR 1 verbessertes Be-
triebsergebnis.

Das Finanzergebnis hat sich im Jahr 2018 hauptsächlich aufgrund verringerter Darlehenszinsen um

TEUR 3 auf TEUR -12 verbessert.
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Neutrales Ergebnis

Das neutrale Ergebnis wurde aus dem Unternehmensergebnis ausgesondert, um die betriebliche Lei-

stung des Unternehmens darzustellen. Das neutrale Ergebnis wurde unter Berücksichtigung von im

Rahmen der Jahresabschlussprüfung erlangten unternehmensspezifischen Erkenntnissen ermittelt. In-

soweit unterscheidet es sich vom außergewöhnlichen Ergebnis nach Handelsrecht und von dem nach

DVFA/SG (Deutsche Vereinigung für Finanzanlage und Anlagenberatung/Schmalenbach-Gesellschaft)

ermittelten Ergebnis.

Das Jahresergebnis 2018 ist durch folgende neutrale Erträge beeinflusst:

2018 2017

TEUR TEUR

Erträge aus der Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen 4 11

Neutrale Erträge 4 11

Neutrales Ergebnis 4 11

Das Ergebnis vor Ertragsteuern hat sich um TEUR 3 auf TEUR 152 verschlechtert. In der Folge san-

ken die Ertragsteuern um TEUR 1 auf TEUR 43. Insgesamt ergibt sich für 2018 ein Jahresergebnis
von TEUR 109 (Vj. TEUR 111). Dies entspricht 12,2% der Betriebsleistung  (Vj. 13,0%).
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Selbstkostenrechnung

Die Selbstkosten ergeben sich für das Betriebsjahr wie folgt.

abgegebenes Wasser in cbm: 600.921

EUR EUR/cbm

Materialaufwand ohne Wasserbezug 59.656,59 0,10

Wasserbezug 132.369,96 0,22

192.026,55 0,32

Personalaufwand 103.680,40 0,17

Abschreibungen auf Anlagevermögen 82.345,29 0,14

sonstige betriebliche Aufwendungen ohne Konzessionsabgabe 301.771,03 0,50

Zinsen 12.340,39 0,02

Steuern 44.699,59 0,07

sonstige betriebliche Erträge -6.261,13 -0,01

730.602,12 1,21

Konzessionsabgabe 65.815,00 0,11
Selbstkosten 796.417,12 1,32

Umsatzerlöse aus Wasserverkauf 902.031,66 1,50

Umsatzerlöse aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen 3.663,40 0,01

905.695,06 1,51

Jahresüberschuss 109.277,94 0,19

In den Selbstkosten von EUR 1,32 je cbm verkauften Wassers sind durchschnittliche Kosten für den

Wasserbezug von EUR 0,22 je cbm enthalten. Der Jahresüberschuss beträgt EUR 0,19 je cbm (Vj.

EUR 0,19 je cbm).

Der Mindestgewinn für 2018 beträgt EUR 55.471,81, damit die volle Konzessionsabgabe ausgezahlt

werden kann. Da der Gewinn im Berichtsjahr über diesem erforderlichen Mindestbetrag liegt, konnte in

2018 die volle Konzessionsabgabe in Höhe von EUR 65.815,00 berücksichtigt werden, sie wurde voll

erwirtschaftet.
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2. Vermögenslage

Zur Darstellung der Vermögensstruktur werden die Bilanzposten der Aktivseite dem langfristig (Fällig-

keit größer als ein Jahr) bzw. dem kurzfristig gebundenen Vermögen zugeordnet.

Zur Darstellung der Kapitalstruktur werden die Bilanzposten der Passivseite dem Eigen- bzw. Fremdka-

pital zugeordnet, wobei innerhalb eines Jahres fällige Beträge dem kurzfristigen Fremdkapital zugeord-

net werden, Beträge mit Fälligkeiten zwischen einem und fünf Jahren dem mittelfristigen Fremdkapital

sowie Beträge mit Fälligkeiten größer fünf Jahre dem langfristigen Fremdkapital.

Die Vermögenslage der Gesellschaft stellt sich danach wie folgt dar:

Vermögensstruktur
31.12.2018 31.12.2017 Veränderung

TEUR % TEUR % TEUR %

Langfristig gebundenes Vermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände 30 1,5 32 1,6 -2 -6

Sachanlagen 1.307 63,5 1.325 66,1 -18 -1

1.337 65,0 1.357 67,7 -20 -1

Kurzfristig gebundenes Vermögen

Vorräte 20 1,0 20 1,0 0 0

Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen 115 5,6 132 6,6 -17 -13

sonstige Vermögensgegenstände 114 5,5 114 5,6 0 0

249 12,1 266 13,2 -17 -6

Liquide Mittel 471 22,9 382 19,1 89 23

Gesamtvermögen 2.057 100,0 2.005 100,0 52 3
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Kapitalstruktur
31.12.2018 31.12.2017 Veränderung

TEUR % TEUR % TEUR %

Bilanzanalytisches Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital 50 2,4 50 2,5 0 0

Kapitalrücklage 1 0,0 1 0,0 0 0

Allgemeine Rücklage 1.277 62,1 1.225 61,1 52 4

Jahresüberschuss 109 5,3 111 5,5 -2 -2

Empfangene Ertragszuschüsse 3 0,1 4 0,2 -1 -25

Sonderposten 106 5,2 58 2,9 48 83

Verbindlichkeiten gegenüber der
Gemeinde/Forderungen gegen die
Gemeinde 11 0,5 -5 -0,2 16 >100

1.557 75,6 1.444 72,0 113 8

Langfristiges Fremdkapital

Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten 103 5,0 130 6,5 -27 -21

sonstige Verbindlichkeiten 31 1,5 33 1,6 -2 -6

134 6,5 163 8,1 -29 -18

Mittel- und kurzfristiges Fremdkapital

Steuerrückstellungen 35 1,7 26 1,3 9 35

sonstige Rückstellungen 22 1,1 32 1,6 -10 -31

Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten 157 7,6 164 8,2 -7 -4

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen 52 2,5 45 2,2 7 16

Übrige Verbindlichkeiten 100 5,0 131 6,6 -31 -24

366 17,9 398 19,9 -32 -8

Gesamtkapital 2.057 100,0 2.005 100,0 52 3
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Auf der Aktivseite hat sich das Anlagevermögen um TEUR 20 vermindert, was im Wesentlichen aus

den Investitionen in Höhe von TEUR 62, denen Abschreibungen in Höhe von TEUR 82 gegenüberste-

hen, resultiert. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen veringerten sich stichtagsbedingt um

TEUR 17.  Die liquiden Mittel sind um TEUR 89 auf TEUR 471 zum Bilanzstichtag gestiegen.

Auf der Passivseite hat sich das bilanzanalytische Eigenkapital insgesamt um TEUR 113 erhöht. Dies

resultiert im Wesentlichen aus dem Jahresüberschuss des Berichtsjahres, der Einstellung in die Son-

derposten sowie dem Anstieg der Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde, denen die Auflösung der

empfangenen Ertragszuschüsse gegenübersteht.

Aufgrund der steuerlichen Neuregelung werden die ab dem Kalenderjahr 2003 vereinnahmten Ertrags-

zuschüsse direkt von den Herstellungskosten des Leitungsnetzes abgezogen.

Die Gesamtverbindlichkeit gegenüber Kreditinstituten hat aufgrund der planmäßigen Darlehenstilgung

um TEUR 34 abgenommen. Die Verminderung des mittel- und kurzfristigen Fremdkapitals um TEUR

32 resultiert überwiegend aus dem Rückgang der übrigen Verbindlichkeiten und der sonstigen Rück-

stellungen.
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3. Finanzlage

Kapitalflussrechnung
In der Kapitalflussrechnung sind die Zahlungsströme nach den Cashflows für die Bereiche der laufen-

den Geschäftstätigkeit, der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit gesondert dargestellt. Die Er-

mittlung erfolgt unter Anwendung des Deutschen Rechnungslegungs-Standards Nr. 21 (DRS 21).

2018 2017
Ver-

änderung
TEUR TEUR TEUR

Periodenergebnis 109 111 -2

+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 82 86 -4

- / + Abnahme/Zunahme der Rückstellungen -10 12 -22

- Zunahme/Abnahme (-) der empfangenen Ertragszuschüsse -4 -11 7

+ / - Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht
der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 17 -40 57

- / + Abnahme /Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der
Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind -31 11 -42

+ Zinsaufwendungen 13 16 -3

+ Ertragsteueraufwand 43 44 -1

- Ertragsteuerzahlungen -27 -17 -10

= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 192 212 -20

- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -63 -49 -14

+ Erhaltene Zinsen 1 1 0

= Cashflow aus Investitionstätigkeit -62 -48 -14

Free Cashflow 130 164 -34

Free Cashflow (Übertrag) 130 164 -34
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2018 2017
Ver-

änderung
TEUR TEUR TEUR

Free Cashflow (Übertrag) 130 164 -34

+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen
(Kapitalerhöhungen, Veränderungen des
Verrechnungskontos mit der Gemeinde, etc.) 6 0 6

- Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen 0 -1 1

- Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzkrediten -34 -31 -3

- Gezahlte Zinsen -13 -16 3

= Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -41 -48 7

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittel-
bestandes 89 116 -27

+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 382 266 116

= Finanzmittelfonds am Ende der Periode 471 382 89

Zusammensetzung des Finanzmittelfonds am Ende der
Periode

Zahlungsmittel 471 382 89

471 382 89

Beim Wasserwerk der Gemeinde Bad Rothenfelde hat sich im Berichtsjahr aus der laufenden Ge-

schäftstätigkeit ein Zufluss an liquiden Mitteln in Höhe von TEUR 192 ergeben. Dem stehen Mittel-

abflüsse aus der Investitionstätigkeit in Höhe von TEUR 62 und aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe

von TEUR 41 gegenüber. Damit ist der Finanzmittelbestand zum Jahresende um TEUR 89 auf

TEUR 471 gestiegen.
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4. Eigenkapitalkennzahlen

Eigenkapitalausstattung und -verzinsung

Das Eigenbetriebsrecht fordert die Erhaltung des ausgegliederten Sondervermögens. Hierzu ist eine

angemessene Eigenkapitalausstattung erforderlich.

Als Maßstäbe für die Angemessenheit der Eigenkapitalausstattung sind die folgenden Kennzahlen her-

anzuziehen:

Eigenkapitalquote = Eigenkapital + (50 % Bauzuschüsse)

Bilanzsumme ./. (50 % Bauzuschüsse)

und

Anlagendeckungsgrad 1 = Eigenkapital + (50 % Bauzuschüsse)

Anlagevermögen ./. (50 % Bauzuschüsse

Welches Verhältnis von Eigenkapital und Fremdkapital angemessen ist, lässt sich nicht formelmäßig

für alle Fälle festlegen. Es kommt vielmehr auf die Verhältnisse des Betriebszweiges und des einzelnen

Betriebes an, vor allem auch auf die Ertragslage und die Möglichkeiten des Unternehmens, Fremdkapi-

tal zu beschaffen. Vor diesem Hintergrund hat der Fachausschuss für kommunales Prüfungswesen

beim Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (KFA) in seiner Stellungsnahme 1/1976 in der

Fassung von 1982 eine Eigenkapitalquote von 30 - 40 % und einen Anlagendeckungsgrad 1 von min-

destens 40 % als angemessen angesehen.

Für das Wasserwerk stellen sich die Eigenkapitalquote und der Anlagendeckungsgrad 1 für die Jahre

2016 bis 2018 wie folgt dar:

2018 2017 2016

Eigenkapitalquote %72,3 %71,6 %70,8

Anlagendeckungsgrad %111,9 %106,9 %97,3
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Die Eigenbetriebsverordnung enthält keine Regelung über eine angemessene Eigenkapitalverzinsung.

§ 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) bestimmt, dass zu den Kosten auch

eine angemessene Verzinsung des aufgewendeten Kapitals gehört. Demgegenüber macht die Konzes-

sionsabgabenordnung Energie vom 4. März 1941 die Zahlung der Konzessionsabgabe vom Eigenbe-

trieb an die Gemeinde davon abhängig, dass nach dieser Zahlung ein Mindestgewinn von 4 % vom Ei-

genkapital ausgewiesen wird. Steuerlich ist ein Mindestgewinn von 1,5 % des Buchwertes des nicht

durch Zuschüsse finanzierten Anlagevermögens zu Beginn des Wirtschaftsjahres Voraussetzung für

die Zahlung der Konzessionsabgabe.

Für das Wasserwerk ergeben sich für die Jahre 2016 bis 2018 folgende Verzinsungen des Eigenkapi-

tals bzw. des Anlagevermögens:

2018 2017 2016

Eigenkapitalverzinsung %7,9 %8,6 %4,8

Verzinsung des Anlagevermögens %8,1 %8,0 %4,7

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung ist die Eigenkapitalausstattung ausreichend. Sowohl die Eigenka-

pitalverzinsung als auch die Verzinsung des Anlagevermögens liegen erheblich über den jeweiligen

Mindestgewinnen. Das Wasserwerk war im Berichtsjahr jederzeit in der Lage, seine finanziellen Ver-

pflichtungen in vollem Umfang zu erfüllen.

Die von der Gemeinde dem Wasserwerk überlassenen Leistungen (Personalgestellung etc.) wurden

nach dem Ergebnis unserer Prüfung angemessen vergütet. Dies gilt auch für die Leistungen des Was-

serwerkes an die Gemeinde.

Wirtschaftsplan

Der gemäß §§ 13 ff. der Eigenbetriebsverordnung aufzustellende Wirtschaftsplan des Wasserwerkes

für das Geschäftsjahr 2018, bestehend aus dem Erfolgs- und dem Vermögensplan und der Stellen-

übersicht, hat uns vorgelegen.

Gegenüber dem Planansatz für 2018 sind die Umsatzerlöse um TEUR 94 aufgrund des gestiegenen

Wasserabsatzes höher ausgefallen als geplant. 
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Der Personalaufwand ist im Vergleich zum Planansatz um TEUR 18 höher ausgefallen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen um TEUR 9 über dem Planansatz. Hier ist insbeson-

dere die Konzessionsabgabe (Ist: TEUR 66) nicht in der geplanten Höhe von TEUR 59 angefallen.

Die Ertragsteuern sind infolge des besseren Jahresergebnisses um TEUR 21 höher ausgefallen als ge-

plant. Der Jahresüberschuss für 2018 liegt mit TEUR 109 um TEUR 58 über dem Planansatz von

TEUR 51.

Finanzplan

Der gemäß § 17 der EigBetrVO 2018 aufzustellende Finanzplan für das laufende Jahr und die vier fol-

genden Jahre hat uns ebenfalls vorgelegen. Die erforderlichen Angaben sind enthalten.
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F. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags

Feststellungen gem. § 53 HGrG

Gemäß § 157 NKomVG i. V. m. § 30 Satz 1 Nr. 3 und 4 EigBetrVO Nds. sind im Rahmen der Jahres-

abschlussprüfung sowohl die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung (§ 53 Abs. 1 Nr. 1) als auch

die wirtschaftlichen Verhältnisse (§ 53 Abs. 1 Nr. 2) zu prüfen.

Wir haben die Prüfung nach § 53 HGrG unter Anwendung des Fragenkatalogs gemäß Prüfungsstan-

dard 720 des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) durchgeführt. Der Fragenkata-

log ist diesem Bericht als Anlage 11 beigefügt.

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, die Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsfüh-

rung begründen könnten. Die einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften, die Satzung sowie die

sonstigen Bestimmgen der Gemeinde wurden eingehalten. Nach dem Ergebnis der Prüfung sind gegen

die Geschäftsführung keine Einwände zu erheben. Auch die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse

hat nach unserer Beurteilung keinen Anlass für Beanstandungen ergeben.

Empfehlungen gem. § 33 EigBetrVO Nds.

Weitergehende Empfehlungen, die gemäß § 33 Abs. 1 Satz 4 EigBetrVO zur Organisation und wirt-

schaftlicher Führung des Eigenbetriebs gemacht werden sollen, erübrigen sich. Das Wasserwerk der

der Gemeinde Bad Rothenfelde wird wirtschaftlich geführt und die Entwicklung der Vermögens, Finanz-

und Ertragslage geben keinen Anlass zu Beanstandungen.
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G. Schlussbemerkung

Eine Verwendung unseres Bestätigungsvermerkes außerhalb dieses Prüfungsberichtes bedarf unserer

vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des

Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneu-

ten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewie-

sen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Osnabrück, den 30. August 2019

Dr. Klein, Dr. Mönstermann + Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft

Dr. Niemann Boberg

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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ANLAGEN



Anlage 1
Bilanz zum 31. Dezember 2018

Wasserwerk der Gemeinde Bad Rothenfelde
(Amtgericht Osnabrück, HR A 110480)

AKTIVA

31.12.2018
EUR

31.12.2017
EUR

A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. entgeltlich erworbene Konzessionen,
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte
und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten
und Werten 17.944,97 19.987,18

2. geleistete Anzahlungen 12.387,89 12.387,89
30.332,86 32.375,07

II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und

Bauten einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken 215.541,95 198.738,87

2. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen 6.549,07 5.279,51
3. Verteilungsanlagen 1.046.794,67 1.071.694,67
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung 32.692,48 39.964,71
5. Anlagen im Bau 5.851,00 9.383,87

1.307.429,17 1.325.061,63
1.337.762,03 1.357.436,70

B. Umlaufvermögen
I. Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 19.813,08 19.964,46
II. Forderungen und sonstige

Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 115.139,81 131.917,07
2. Forderungen an die Gemeinde 0,00 4.646,55
3. sonstige Vermögensgegenstände 113.430,68 113.877,55

228.570,49 250.441,17
III. Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks 470.513,81 381.723,41

718.897,38 652.129,04
C. Rechnungsabgrenzungsposten 315,00 315,00

2.056.974,41 2.009.880,74

PASSIVA

31.12.2018
EUR

31.12.2017
EUR

A. Eigenkapital
I. Stammkapital 50.000,00 50.000,00
II. Kapitalrücklage 502,92 502,92
III. Allgemeine Rücklage 1.276.640,27 1.225.187,58
IV. Bilanzgewinn 109.277,94 111.104,64

1.436.421,13 1.386.795,14
B. Sonderposten

I. Sonderposten für den Gebührenausgleich 49.880,81 0,00
II. Sonderposten mit Rücklageanteil 55.536,18 57.607,47

105.416,99 57.607,47
C. Empfangene Ertragszuschüsse 2.617,81 4.209,92
D. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen 35.275,00 25.975,00
2. sonstige Rückstellungen 22.000,00 31.500,00

57.275,00 57.475,00
E. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 259.829,22 294.298,95
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR

37.126,71 (Vorjahr: EUR 32.453,94)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 52.463,34 45.051,15

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR
52.463,34 (Vorjahr: EUR 45.051,15)

3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde 11.426,64 0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR

11.426,64 (Vorjahr: EUR 0,00)
4. sonstige Verbindlichkeiten 131.524,28 164.443,11

- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR
92.168,79 (Vorjahr: EUR 123.347,38)

- davon aus Steuern: EUR 15.895,62 (Vorjahr: EUR
9.439,41)

- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 846,83
(Vorjahr: EUR 769,32)

455.243,48 503.793,21

2.056.974,41 2.009.880,74



Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung 2018

Wasserwerk der Gemeinde Bad Rothenfelde, Bad Rothenfelde

2018
EUR

2017
EUR

1. Umsatzerlöse
a) Wassergelderlöse 902.031,66 864.544,99
b) Teilauflösung der passivierten

Ertragszuschüsse 3.663,40 10.661,42
2. Gesamtleistung 905.695,06 875.206,41
3. sonstige betriebliche Erträge 6.261,13 8.124,88
4. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe -59.656,59 -61.699,48

b) Aufwendungen für bezogene
Leistungen -132.369,96 -125.800,77

-192.026,55 -187.500,25
5. Rohergebnis 719.929,64 695.831,04
6. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter -80.674,79 -75.825,24
b) soziale Abgaben und

Aufwendungen für
Altersversorgung und für
Unterstützung -23.005,61 -21.346,09
- davon für Altersversorgung: EUR

5.607,15 (Vorjahr: EUR 5.019,62)
-103.680,40 -97.171,33

7. Abschreibungen -82.345,29 -85.828,02
8. sonstige betriebliche Aufwendungen

a) Instandhaltungskosten -96.328,51 -82.469,93
b) Betriebskosten -44.491,25 -39.512,66
c) Verwaltungskosten -148.123,77 -146.595,43
d) Konzessionsabgabe -65.815,00 -62.724,00
e) übrige -12.827,50 -9.690,89

-367.586,03 -340.992,91
9. Betriebsergebnis 166.317,92 171.838,78
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 700,00 700,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -13.040,39 -16.171,63
12. Finanzergebnis -12.340,39 -15.471,63
13. Steuern vom Einkommen und vom

Ertrag -43.334,89 -43.674,07
14. sonstige Steuern -1.364,70 -1.588,44
15. Jahresüberschuss 109.277,94 111.104,64
16. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 111.104,64 60.371,09
17. Einstellung in die Rücklagen -111.104,64 -60.371,09
18. Bilanzgewinn 109.277,94 111.104,64
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Anhang 2018

Wasserwerk der Gemeinde Bad Rothenfelde, Bad Rothenfelde

l. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 wurde nach den §§ 18 - 23 der Niedersächsischen Ei-

genbetriebsverordnung vom 12, Juli 2018 aufgestellt. Bei den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

wurden die Vorschriften des Handelsgesetzbuches für Kapitalgesellschaften beachtet.

Das gesetzliche Gliederungsschema für die Bilanz wurde um die Posten Forderungen gegen bzw. Ver-

bindlichkeiten gegenüber Gesellschafter erweitert, § 42 Abs. 3 GmbHG.

Weiterhin erfolgt in der Bilanz zum 31. Dezember 2018 eine Erweiterung um die Position Sonderposten

unter Passiva B, Hier werden der bereits im Vorjahr bilanzierte Sonderposten mit Rücklageanteil sowie

der Sonderposten für den Gebührenausgleich ausgewiesen.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung wurde gemäß den Formblättern

des Runderlasses des Niedersächsischen Ministers des Innern vom 15. August 1989 vorgenommen,

Die Bewertung des Anlagevermögens erfolgte zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich

planmäßiger Abschreibungen. Die planmäßigen Abschreibungen wurden unter Zugrundelegung der

voraussichtlichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode ermittelt.

Die Vorräte werden zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips akti-

viert. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert abzüglich

notwendiger Wertberichtigungen angesetzt.

Die Bankguthaben sind zum Nennwert bilanziert.

Die empfangenen Ertragszuschüsse bis einschließlich 2002 wurden mit den vereinnahmten Beträgen

unter Berücksichtigung einer jährlichen Auflösung von 5 % passiviert.
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Bei der Bemessung der Steuer- und sonstigen Rückstellungen wird allen erkennbaren Risiken und

Ungewissen Verpflichtungen Rechnung getragen. Für die sonstigen Rückstellungen wurde der Erfül-

lungsbetrag als Bewertungsmaßstab berücksichtigt. Zu erwartende Preis- und Kostensteigerungen
werden in die Bewertung einbezogen.

Die Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel (Anlage 3a) dargestellt.

Das Stammkapital entspricht der Betriebssatzung.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen nicht genommenen Urlaub und Überstundenausgleich sowie

Kosten für die Jahresabschlussprüfung und für Steuererklärungen

Die Verbindlichkeiten stellen sich nach Restlaufzeiten wie folgt dar:

Verbindlichkeiten gegenüber

Kreditinstituten

Verbindlichkeiten aus

Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten gegenüber

der Gemeinde

sonstige Verbindlichkeiten

Gesamt

Stand
31. 12. 2018

EUR

Restlaufzeit
bis 1 Jahr

EUR

Restlaufzeit
zwischen 1 und 5

Jahren
EUR

Restlaufzeit mehr
als 5 Jahre

EUR

259. 829, 22

52. 463, 34

11.426,64

37. 126, 71

52. 463, 34

11. 426, 64

131.52428 92. 16879

455.24348 193.18548

133. 342, 34

0, 00

0,00

7.77501

141. 11735

89.360, 17

0, 00

0, 00

31.58048

120.940.65

Die Verrechnungskonten der Gemeinde wurden zusammengefasst und im Berichtsjahr unter der Positi-

on Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde ausgewiesen.
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IV. Sonstige Angaben

Aufgrund eines Pachtvertrages bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von jährlich
EUR 1. 536, 44.

Das Wasserwerk beschäftigte im Jahre 2018 zwei Mitarbeiter im Außendienst.

Im Berichtszeitraum war der Bürgermeister der Gemeinde Bad Rothenfelde Herr Klaus Rehkämper Be-

triebsleiter. Die Tätigkeit des Betriebsleiters wird in der Gehaltskostenpauschale durch Erstattung an
die Gemeinde verrechnet.

Der Betriebsausschuss setzte sich im Berichtsjahr wie folgt zusammen:

. Ratsherr Kuchenbecker (Vorsitzender)

o Ratsherr Tesch

o Ratsfrau Kell (bis 28.02.2019)

e Ratsfrau Meyer-Schübli (ab 01 .03.2019)

. Ratsherr Brinkmann

. Ratsherr Diekamp (bis 10.01 .2019)

B Ratsherr Dreyer (ab 1 1. 01. 2019)

6 Ratsherr Meyer zu Theenhausen

. Ratsherr Beetz

Bad Rothenfelde, 14. Juni 2019

^
Rehkämper Bürgermeister



Anlage 3a
Entwicklung des Anlagevermögens 

Wasserwerk der Gemeinde Bad Rothenfelde, Bad Rothenfelde

ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN AUFGELAUFENE ABSCHREIBUNGEN NETTOBUCHWERTE

01.01.2018 Zugänge Abgänge
Umbuch-

ungen 31.12.2018 01.01.2018 Zugänge Abgänge 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2017
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten
a) Software 11.233,47 0,00 0,00 0,00 11.233,47 10.675,27 558,20 0,00 11.233,47 0,00 558,20
b) Wasserrechte 36.392,76 0,00 0,00 0,00 36.392,76 23.169,28 1.040,76 0,00 24.210,04 12.182,72 13.223,48
c) Wasserschutzzone 10.751,56 0,00 0,00 0,00 10.751,56 4.546,06 443,25 0,00 4.989,31 5.762,25 6.205,50

58.377,79 0,00 0,00 0,00 58.377,79 38.390,61 2.042,21 0,00 40.432,82 17.944,97 19.987,18

2. geleistete Anzahlungen
a) Wasserrecht 318,96 0,00 0,00 0,00 318,96 0,00 0,00 0,00 0,00 318,96 318,96
b) Wasserschutzzone 12.068,93 0,00 0,00 0,00 12.068,93 0,00 0,00 0,00 0,00 12.068,93 12.068,93

12.387,89 0,00 0,00 0,00 12.387,89 0,00 0,00 0,00 0,00 12.387,89 12.387,89
70.765,68 0,00 0,00 0,00 70.765,68 38.390,61 2.042,21 0,00 40.432,82 30.332,86 32.375,07

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
a) Grundstücke 15.381,88 0,00 0,00 0,00 15.381,88 0,00 0,00 0,00 0,00 15.381,88 15.381,88
b) Betriebsgebäude Pumpenhaus 67.533,96 0,00 0,00 0,00 67.533,96 55.487,70 1.810,35 0,00 57.298,05 10.235,91 12.046,26
c) Einzäunungen und Außenanlagen 49.513,90 24.470,34 0,00 9.383,87 83.368,11 47.426,88 1.144,32 0,00 48.571,20 34.796,91 2.087,02
d) Betriebsgebäude Enteisung 178.055,71 0,00 0,00 0,00 178.055,71 109.852,07 5.702,18 0,00 115.554,25 62.501,46 68.203,64
e) Betriebsgebäude Zwischenbehälter 269.250,05 0,00 0,00 0,00 269.250,05 168.518,63 8.394,28 0,00 176.912,91 92.337,14 100.731,42
f) Wege 9.736,85 0,00 0,00 0,00 9.736,85 9.736,85 0,00 0,00 9.736,85 0,00 0,00
g) Grundstücksgleiche Rechte 288,65 0,00 0,00 0,00 288,65 0,00 0,00 0,00 0,00 288,65 288,65

589.761,00 24.470,34 0,00 9.383,87 623.615,21 391.022,13 17.051,13 0,00 408.073,26 215.541,95 198.738,87

2. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen
a) Brunnen 243.555,57 0,00 0,00 0,00 243.555,57 243.007,95 257,57 0,00 243.265,52 290,05 547,62
b) Betriebseinrichtung Brunnen 61.395,63 2.720,00 0,00 0,00 64.115,63 56.663,74 1.192,87 0,00 57.856,61 6.259,02 4.731,89
c) Enteisungsanlage 142.371,91 0,00 0,00 0,00 142.371,91 142.371,91 0,00 0,00 142.371,91 0,00 0,00

447.323,11 2.720,00 0,00 0,00 450.043,11 442.043,60 1.450,44 0,00 443.494,04 6.549,07 5.279,51

3. Verteilungsanlagen
a) Hochbehälter 239.814,08 0,00 0,00 0,00 239.814,08 208.273,55 1.349,09 0,00 209.622,64 30.191,44 31.540,53
b) Einrichtung Hochbehälter 8.928,27 0,00 0,00 0,00 8.928,27 7.025,62 255,68 0,00 7.281,30 1.646,97 1.902,65
c) Einrichtung Zwischenbehälter 120.614,91 0,00 0,00 0,00 120.614,91 89.424,38 3.577,76 0,00 93.002,14 27.612,77 31.190,53
d) Leitungsnetz und Hausanschlüsse 2.872.048,67 26.474,13 0,00 0,00 2.898.522,80 1.873.526,16 46.218,75 0,00 1.919.744,91 978.777,89 998.522,51
e) Wassermesser 32.159,47 1.057,92 0,00 0,00 33.217,39 23.621,02 1.030,77 0,00 24.651,79 8.565,60 8.538,45

3.273.565,40 27.532,05 0,00 0,00 3.301.097,45 2.201.870,73 52.432,05 0,00 2.254.302,78 1.046.794,67 1.071.694,67

4. Betriebs- und Geschäftsausstattung
a) Steuer- u. Kontrolleinrichtungen 76.660,06 0,00 0,00 0,00 76.660,06 61.683,60 2.531,52 0,00 64.215,12 12.444,94 14.976,46
b) sonstiges Inventar 26.976,41 2.097,23 0,00 0,00 29.073,64 21.947,91 1.655,93 0,00 23.603,84 5.469,80 5.028,50
c) Fahrzeuge 135.333,40 0,00 0,00 0,00 135.333,40 119.277,28 4.099,43 0,00 123.376,71 11.956,69 16.056,12
d) Werkzeuge und Geräte 14.823,95 0,00 0,00 0,00 14.823,95 10.920,32 1.082,58 0,00 12.002,90 2.821,05 3.903,63
e) Geringwertige Wirtschaftsgüter 4.724,25 0,00 0,00 0,00 4.724,25 4.724,25 0,00 0,00 4.724,25 0,00 0,00

258.518,07 2.097,23 0,00 0,00 260.615,30 218.553,36 9.369,46 0,00 227.922,82 32.692,48 39.964,71

5. Anlagen im Bau 9.383,87 5.851,00 0,00 -9.383,87 5.851,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.851,00 9.383,87
4.578.551,45 62.670,62 0,00 0,00 4.641.222,07 3.253.489,82 80.303,08 0,00 3.333.792,90 1.307.429,17 1.325.061,63
4.649.317,13 62.670,62 0,00 0,00 4.711.987,75 3.291.880,43 82.345,29 0,00 3.374.225,72 1.337.762,03 1.357.436,70
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Wasserwerk der Gemeinde Bad Rothenfelde, Bad Rothenfelde

LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018

1. Vorbemerkung

Das Wasserwerk der Gemeinde Bad Rothenfelde versorgt die Einwohnerschaft, die Kliniken, gewerbli-

che und sonstige Betriebe mit Trink- und Brauchwasser. Die Größe der Gemeinde beläuft sich auf

8.626 Einwohnern und einer Fläche von rd. 18,21 qkm. Gemäß § 24 der niedersächsischen Eigenbe-

triebsverordnung (EigBetrVO) vom 12. Juli 2018 ist vom Eigenbetrieb Wasserwerk der Gemeinde Bad

Rothenfelde im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss 2018 ein Lagebericht entsprechend den

Vorschriften des § 289 des Handelsgesetzbuches (HGB) aufzustellen.

Die Wasserabgabensatzung hat nach der achten Änderungssatzung die Fassung vom 15. Dezember

2016. Sie beinhaltet die Erhöhung des Gebührensatzes mit Wirkung vom 01. Januar 2017 von bisher

1,41 € auf 1,50 € pro Kubikmeter. Die Wasserversorgungssatzung ist unverändert.

2. Berichterstattung nach § 24 EigbetrVO i.V.m § 289 Abs.1 HGB

2.1 Darstellung des Geschäftsverlauf 

Der Bericht bezieht sich auf die Zeit vom 01. Januar 2018 bis zum 31. März 2019.

Der laufende Betrieb ist grundsätzlich weiterhin störungsfrei. Das gilt vor allem für die Technik. Es wa-

ren in 2018 insgesamt 4 Rohrbrüche zu verzeichnen. Die Kosten für die Reparaturen und die allgemei-

ne Unterhaltung des Netzes haben rd. 52.000 € (Vorjahr: rd. 65.000 €) beansprucht. Bei den Rohrbrü-

chen handelte es sich um kleinere Lecks.

Die Zeit nach der Jahreswende wird wesentlich durch die Jahresbescheide 2019 und die Abschlussar-

beiten mit Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 2018 in Anspruch genommen. Die Bescheide

konnten zeitgerecht versandt werden.

Für die technischen Arbeiten des Wasserwerks werden ständig zwei Handwerker eingesetzt. 
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Der Geschäftsverlauf war insgesamt ruhig und enthielt keine negativen Ereignisse. Wirtschaftlich hat

sich das Ergebnis gegenüber dem Vorjahr um ca. 2.000 € verringert. Der Wasserverkauf lag über dem

Planansatz des Jahres.

Das Wasserwerk ist als Eigenbetrieb allein in der Wasserversorgung im Gemeindegebiet tätig. Abge-

rechnet wird im Rahmen des „Gebührenhaushaltes“.

Die Entschuldung des Wasserwerkes nach den großen Investitionen bis etwa 1997

hat sich kontinuierlich auch in diesem Jahr fortgesetzt. So ergibt sich eine geringere Zinsbelastung.

Fremdkapital wurde 2018 nicht benötigt.

2.2  Wasserangebot und -absatz

Die Umsätze aus Wasserverkauf betragen im Jahre 2018 902.031,66 €

Vorjahr 2017 864.544,99 €

Nach Kubikmetern beträgt die Menge für 2018 600.921 m³

Vorjahr 2017 568.821 m³.

Der Verbrauch der Kliniken ist um rd. 11.200 m³ niedriger als im Vorjahr ausgefallen. In den Gewerbe-

betrieben und Privathaushalten ist ein Mehrverbrauch zu verzeichnen.

Der Wasserpreis lag 2018 bei                             1,50 €/m³.

Die Wasserförderung und der Zukauf von Wasser von der Südkreis-Wasserversorgung ergaben sich

wie folgt:

Wasserförderung 480.654 m³

Zukauf 174.171 m³

insgesamt 654.825 m³

(Vorjahr: 604.633 m³)

Demnach ergibt sich ein Gesamtverlust von 53.904 m³
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Der Eigenverbrauch macht sich mit einem Anteil von   17.348 m³

bemerkbar. Dies sind Verbräuche für Rohrnetz-

spülungen, Rohrbrüche, Spülen der Aufbereitung,

Feuerwehr u.ä.

Der verbleibende Verlust beträgt 36.556 m³

=  5,6 %.

Der Fremdwasserbezug von der Südkreis-Wasserversorgung

wurde ab 01. Januar 1997 mit 170.000 m³ 

festgesetzt. Abgerechnet wurde in 2018 = 174.171 m³ mit einem

Wasserpreis von 0,76 €/m³. Die Summe errechnet sich mit 132.369,96 €

Zum 01. Januar 2019 ist der Abnahmepreis unverändert 0,76 €/m³.

Nach den Vorschriften des Niedersächsischen Wassergesetzes hat das Wasser-

werk eine Wasserentnahmegebühr von 0,075 €/m³

entnommenen Grundwassers für den Schutz der Gewässer und Ressourcenbil-

dung an das Land Niedersachsen abzuführen. Für 2018 machte das bei einer

Förderung von 480.654 m³ insgesamt 36.049,05 € aus.

Zu erwähnen ist die Gründung der „Kooperation Trinkwasserschutz Osnabrück-Süd“, die aus den Mit-

gliedsgemeinden des WBV und den benachbarten Versorgern, Gemeinde Bissendorf und WBV Jeg-

gen, besteht. Das Schutzkonzept für die Wassergewinnungsgebiete der Kooperation Osnabrück-Süd

wurde am 01. November 2007 von den Vertretern der Landwirtschaft und den Wasserversorgungsun-

ternehmen unterschrieben. Die Arbeiten der Kooperation werden vom Wasserbeschaffungsverband

Osnabrück-Süd durchgeführt. In 2018 mussten für Allgemeinkosten 5.871,55 € aufgebracht werden.

2.3  Entwicklung der Ertragszuschüsse und Sonderposten

Die Ertragszuschüsse und Sonderposten betragen zum 

01. Januar 2018 61.817,39 €

Teilauflösung 2018   3.663,40 €

Stand am 31. Dezember 2018 58.153,99 €

Bei den Ertragszuschüssen handelt es sich um Bauzuschüsse (Anschlussbeiträge).
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2.4 Investitionen

I. Immaterielle Vermögengegenstände

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Bauten 33.854,21 €

2. Wassergewinnungs-und Bezugsanlagen 2.720,00 €

3. Verteilungsanlagen

a) Speicheranlagen

- Hochbehälter

- Einrichtung Zwischenbehälter

b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse

- diverse Rohrleitungen 26.474,13 €

c) Wassermesser 1.057,92 €

4. Betriebs- und Geschäftsaustattung

a) Inventar 2.097,23 €

b) Fahrzeuge

c) Kontroll u. Steuereinrichtung                                                                   

d) Werzeuge und Geräte

e) Geringwertige Wirtschaftsgüter                                                               

Die vorstehenden Investitionen addieren sich zu einer Summe von 66.203,49 €

Die Tilgungsleistungen für langfristige Darlehen belaufen sich auf 36.135,46 €

Insgesamt wurden im Vermögensplan Zahlungen in Höhe von 102.338,95 €

geleistet. 

Die Planung sah vor, Mittel in einer Gesamthöhe von 131.200 €

auszugeben. Der Betrag von 102.338,95 € wurde mit verdien-

ten Abschreibungen, Beiträgen/Kostenerstattungen und liqui-

den Mitteln finanziert.

Im Planjahr 2019 werden 10.500 € für Investitionen im Rohrleitungsbau aufgebracht. Für Wassergewin-

nung stehen 66.500 €, für Wassermesser 3.000 € und 2.500 € für Betriebs und Geschäftsaustattung

zur Verfügung. Die Darlehenstilgung 2019 beträgt 38.800 €. Die Gesamtsumme des Vermögensplanes

liegt bei 82.500 €. Die Finanzierung erfolgt durch Darlehen, Abschreibungen, Anschlussbeiträge und li-

quide Mittel.
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2.5  Personalkosten

Im Personal- und Sozialbereich ändern sich die Kosten für Verwaltung und Technik kaum. Sie  liegen

bei 221.294,84 € (Vorjahr: 212.569,93 €).

2.6 Entwicklung der Bilanzsruktur und Gewinn- und Verlustrechnung

Die vorstehenden grundsätzlichen Aussagen führen wirtschaftlich zu dem Ergebnis, dass erhebliche

Änderungen in Bilanzstruktur und Gewinn- und Verlustrechnung des vergangenen und des neuen Jah-

res und der Jahre im mittelfristigen Zeitraum nicht zu erwarten sind. Dem steht nicht entgegen, dass

sich mit fortschreitender Zeit der Bilanzwert des Anlagevermögens durch planmäßige Abschreibungen

verringert. Gleichzeitig verändert sich auch die Fremdkapitalsituation durch zuwachsende Tilgung.

Der Fremdkapitalstand liegt zum 31. Dezember 2018 bei 300.924,95 €

(Vorjahr: 337.060,41 €)

Das Stammkapital beträgt nach Maßgabe der Betriebssatzung 50.000,00 €

Die allgemeine Rücklage einschließlich Kapitalrücklage betrug

zum 01. Januar 2018 1.336.795,14 €

Nach Ratsbeschluss vom 10. Januar 2019 wurde der Gewinn 2017 in die allgemeine Rücklage einge-

stellt.

Der Mindestgewinn von 51.452,69 €

wird in die allgemeine Rücklage eingestellt.

Die Differenz zum Jahresgewinn = 111.104,64 € von 59.651,95 €

wird dem Sonderposten für den Gebührenausgleich zugeführt.

Der neue Bestand ergibt sich zum 31. Dezember 2018 mit 1.436.301,94 €

Der Jahresgewinn 2017 lautet 109.277,94 €
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Geplant war der Jahresgewinn 2018 mit 51.050 €. Das verbesserte Ergebnis gegenüber der Planung

ergibt sich durch Aufwandsverringerung in der Gewinn und Verlustrechnung sowie höherem Wasser-

verkauf. Die Wertberichtigungen für ausfallende Wassergeldeinnahmen sind ggf. anzupassen. Die Än-

derungen haben Auswirkungen auf den Jahresgewinn.

2.7  Rückstellungen

Für Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag wurden

Rückstellungen in Höhe von 35.275,00 €

gebildet.

Rückstellungen für Prüfungskosten, Berufsgenossenschaftsbeiträge, Urlaubs-

und Überstunden, Altersteilzeit, sowie Kosten der Steuererklärung wurden mit 22.000,00 €

angesetzt.

3. Entwicklung 

Die Lage des Wasserwerkes ist schon seit einigen Jahren durch einen gleichmäßigen, ruhigen Verlauf

ohne erhebliche Besonderheiten in den wirtschaftlichen und technischen Belangen gekennzeichnet. Die

nachzuweisende Summe des Mindestgewinns beläuft sich auf 55.471,81 €.

Die technischen Anlagen, bestehend aus Brunnen, Wasserwerk und Hochbehälter, sind im einwand-

freien Zustand und entsprechen dem Stand der Technik.

3.1 Wasserrechte

Für die Entnahme von Grundwasser aus den Brunnen 2, 3 und 4 des Wasserwerkes hat der Landkreis

Osnabrück auf Antrag mit Bescheid vom 22. August 2006 eine wasserbehördliche Bewilligung erteilt.

Die Gesamtförderung aus den Brunnen 2 bis 4 darf die Menge von 530.000 m³/Jahr nicht überschrei-

ten. Die Bewilligung gilt für die Dauer von 30 Jahren. Die weitere Grundwasserentnahme aus den ge-

meindlichen Brunnen ist somit weiterhin gesichert.
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3.2 Wasserschutzgebiet

Der Auftrag für die Ausweisung des Wasserschutzgebietes ist im August 2009 erteilt worden. Der über-

arbeitete und aktualisierte Entwurf des Wasserschutzgebietsantrags Dissen/Bad Rothenfelde ist fertig-

gestellt und wurde am 19.06.2015 zur weiteren Bearbeitung an den Landkreis Osnabrück geschickt.

Da die Stadt Dissen zurzeit einen neuen Förderbrunnen errichtet, muss die dafür erforderliche Geneh-

migung durch den Landkreis Osnabrück abgewartet werden. Im Anschluss wird dann die endgültige

Abgrenzung des neuen Wasserschutzgebietes festgelegt.

3.3 Wasseraufbereitung

Da es in 2015 und 2016 hin und wieder Auffälligkeiten bei den mikrobiologischen Analysen des Was-

sers in den Wassergewinnungs- und Speicheranlagen gab, wurde in 2016 im Wasserwerk eine UV-
Anlage installiert. Diese bestrahlt nun kontinuierlich das Trinkwasser, bevor es ins Netz gelangt. Damit

wird eine Verkeimung weitestgehend ausgeschlossen.

In 2018 wurde das Bad Rothenfelder Trinkwasser auf Medikamentenrückstände untersucht. Es konn-

ten keine Belastungen nachgewiesen werden.

3.4 Leitungsnetz

Das Thema „Rohrleitungen“ ist in jedem Wasserwerk weiterhin aktuell. Hier ist die Erneuerung, Ände-

rung und Ergänzung eine selbstverständliche, sich aus der Eigenart des Betriebes ergebende Forde-

rung.

Anfang 2018 wurde eine neue Wasserleitung DN 100 durch den Kurpark verlegt. Hierdurch wurde eine

neue Verbindung zwischen den Bereichen Bahnhofstraße / Salinenstraße / Hannoversche Straße im

Osten und Frankfurter Straße / Münstersche Straße im Westen geschaffen, um die Versorgungssicher-

heit zu vergrößern. Das Leitungsnetz wurde hierdurch um 200 m verlängert.
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3.5 Wasserleitungskataster

Nachdem das Wasserleitungskataster in den Jahren 2011 bis 2015 durch das Ingenieurbüro Röper er-

stellt und von den Mitarbeitern des Wasserwerkes gesichtet wurde, ist es nun in das digitale Planwerk

übernommen worden. 

Zwischenzeitlich ist die Datenbank fertiggestellt und an die Stadtwerke Versmold übergeben. Die Stadt-

werke Versmold kümmern sich jetzt um Planauskünfte und Fortführung/Aktualisierung der Datenbank.

3.6 Gestattungsvertrag Hochbehälter

Der Gestattungsvertrag über Hochbehälter und Wasserleitung vom 04./23. Juni 1970 wurde vom Nie-

dersächsischen Landesforsten mit Schreiben vom 23. September 2011 gekündigt und ein Neuvertrag

mit aktuellen Vertragsbedingungen angeboten. Der Vertrag wurde am 28./30. November 2011 abge-

schlossen.

3.7 Rohrverteilung und Schieber im Hochbehälter

Im Vorraum des Hochbehälterkellers befinden sich die Rohrverteilung und die Schieber zwischen Lei-

tungsnetz und den beiden Kammern des Hochbehälters. Diese Anlagen sind im Laufe der Jahrzehnte

marode und schwergängig geworden, so dass die Schieber nicht mehr funktionierten. Daher wurde in

2017 dieser Bereich komplett erneuert.

3.8 Wasserwerk

Am Wasserwerk wurde Anfang 2018 eine neue Überdachung zu Lagerung von Rohren und Materialien

gebaut. Des Weiteren wurde am Wasserwerk Pflasterung vorgenommen.

4. Berichterstattung nach § 24 EigBetrVO i.V.m. § 289 Abs. 2 HGB

Wesentliche Vorgänge nach dem Bilanzstichtag, die Auswirkung auf die Ertrags- und Vermögenslage

des Eigenbetriebes hätten, haben sich nicht ereignet.
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BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

An das Wasserwerk der Gemeinde Bad Rothenfelde, Bad Rothenfelde

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Wasserwerks der Gemeinde Bad Rothenfelde, Bad

Rothenfelde, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Ver-

lustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem

Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - ge-

prüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Wasserwerks der Gemeinde Bad

Rothenfelde, Bad Rothenfelde, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum

31. Dezember 2018 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschrif-

ten der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersachsen (EigBetrVO Nds.) und

vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein

den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des

Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2018 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr

vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 und

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Ei-

genbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem

Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der EigbetrVO Nds. und stellt die Chancen

und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen

gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.
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Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung

mit § 317 HGB, § 157 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz NKomVG) und

§§ 29 ff. EigBetrVO Nds. unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-

gestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere

Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung

des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres

Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhän-

gig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vor-

schriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit die-

sen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungs-

nachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum

Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den
Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der

den Vorschriften der EigBetrVO Nds. in in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür,

dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-,

Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter

verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen

Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstel-

lung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten

oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort-

lich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen.

Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortfüh-

rung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie da-

für verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der

Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegeben-

heiten entgegenstehen.
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Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts,

der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen

wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eig-

BetrVO Nds. entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend

darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maß-

nahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lagebe-

richts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der EigBetrVO Nds. zu er-

möglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht er-

bringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des
Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss

als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstel-

lungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des

Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss

sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften

der EigBetrVO Nds entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile

zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass ei-

ne in Übereinstimmung mit § 317 HGB, § 157 NKomVG und §§ 29 ff. EigBetrVO Nds. unter

Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze

ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstel-

lung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resul-

tieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könn-

te, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und des

Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
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Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) enthält unter

https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie

eine weitergehende Beschreibung der Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung

des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres

Bestätigungsvermerks.

Osnabrück, den 30. August 2019

Dr. Klein, Dr. Mönstermann + Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft

Dr. Niemann Boberg

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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Anlagenzugänge 2018

EUR
Sachanlagevermögen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Bauten

- Einzäunung und Aussenanlagen 24.470,34

2. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen

    - Brunnen Unterwasserpumpe 2.720,00

3. Verteilungsanlagen

     - Leitungsnetz und Hausanschlüsse 26.474,13

- Wassermesser 1.057,92

4. Betriebs- und Geschäftsausstattung

- sonstiges Inventar 2.097,23

5. Anlage im Bau

- Hochbehälter 5.851,00

62.670,62



Anlage 7
Seite 1

A. RECHTLICHE VERHÄLTNISSE

I. Handelsregister und Gesellschaftsvertrag

Die Firma der Gesellschaft lautet Wasserwerk der Gemeinde Bad Rothenfelde. Sie ist eingetragen im

Handelsregister beim Amtsgericht Osnabrück unter HR 110480. 

Sitz der Gesellschaft ist Bad Rothenfelde. Die Betriebsleitung befindet sich ebenfalls an diesem Ort.

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung der Bevölkerung der Gemeinde Bad Rothenfelde

mit Wasser.

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.

Es handelt sich beim Wasserwerk der Gemeinde Bad Rothenfelde um ein Unternehmen ohne eigene

Rechtspersönlichkeit (Eigenbetrieb) gemäß § 136 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG in Verbindung mit §§ 10 und

140 NKomVG. Die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung vom 27. Januar 2011 sowie vom 12. Juli

2018  werden bei der Führung des Eigenbetriebes angewendet.

II. Eigenkapital, Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital des Eigenbetriebes gemäß § 1 der Betriebssatzung beträgt EUR 50.000,00.

Das Stammkapital ist in voller Höhe eingezahlt.

Alleiniger Gesellschafter ist die Gemeinde Bad Rothenfelde.

III. Organe des Eigenbetriebes

Gemäß §§ 4 und 5 der Betriebssatzung sind die Organe des Eigenbetriebes:

 der Betriebsleiter und

 der Betriebssausschuss.
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Betriebsleiter war im Berichtsjahr der Bürgermeister der Gemeinde Bad Rothenfelde, Herr Rehkäm-

per. Dem Betriebsausschuss gehören 7 Ratsmitglieder an, die vom Rat der Gemeinde Bad Rothenfel-

de gewählt werden.

Im Berichtsjahr fanden sechs Betriebsausschusssitzungen statt. Die Protokolle haben uns zu unse-

rer Prüfung vorgelegen.

IV. Wesentliche Regelungen

Wasserversorgungssatzung: In seiner Sitzung vom 11. Dezember 2001 hat der Rat der Gemeinde

Bad Rothenfelde eine neue Wasserversorgungssatzung beschlossen, die zum 1. Januar 2002 in Kraft

getreten ist.

Wasserabgabensatzung: In seiner Sitzung vom 11. Dezember 2001 hat der Rat der Gemeinde Bad

Rothenfelde ebenfalls eine neue Wasserabgabensatzung beschlossen, die zum 01. Januar 2002 in

Kraft getreten ist. Mit Datum vom 10. November 2004 wurde die 1. Änderungssatzung beschlossen. In

2007 wurde mit Datum vom 15. Februar die 2. Änderungssatzung aufgrund der Erhöhung des Umsatz-

steuersatzes auf Anschlussbeiträge beschlossen und mit Datum vom 5. Dezember die 3. Änderungs-

satzung, die eine Erhöhung des Wasserpreises von 1,25 EUR/cbm auf 1,28 EUR/cbm ab dem 01. Ja-

nuar 2008 betrifft, beschlossen. Die 4. Änderungssatzung mit einer Beitragsänderung aufgrund der Er-

mäßigung der Mehrwertsteuer wurde am 6. Mai 2009 beschlossen. Die 5. Änderungssatzung vom

9. Dezember 2009 hat die Erhöhung des Wasserpreises von netto 1,28 EUR/cbm auf 1,30 EUR/cbm

ab dem 1. Januar 2010 zum Inhalt. Die 6. Änderungssatzung mit der Fassung vom 06. Dezember 2012

beinhaltet die Erhöhung des Gebührensatzes mit Wirkung vom 01. Januar 2013 von 1,30 € auf 1,35 €

pro Kubikmeter. Die 7. Änderungssatzung mit der Fassung vom 10. Dezember 2015 beinhaltet die Er-

höhung des Gebührensatzes mit Wirkung vom 01. Januar 2016 von 1,35 € auf 1,41  € pro Kubikmeter.

Die 8. Änderungssatzung mit der Fassung vom 15. Dezember 2016 führte zu einer Erhöhung des Ge-

bührensatzes mit Wirkung vom 01. Januar 2017 von 1,41 € auf 1,50  € pro Kubikmeter. 

Die Verbrauchsgebühr betrug im Berichtszeitraum 1,50 EUR/cbm. Zusätzlich wird die Umsatzsteuer in

der jeweils gültigen gesetzlichen Höhe erhoben. Eine Zählergrundgebühr wird nicht erhoben.
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Wasserentnahmegebühr: Gemäß § 47 des Niedersächsischen Wassergesetzes hat das Wasserwerk

eine Wasserentnahmegebühr von EUR 0,0750 je Kubikmeter entnommenen Grundwassers für die

Maßnahmen des Schutzes der Gewässer und der Ressourcenbildung an das Land Niedersachsen ab-

zuführen. Für 2018 beträgt die Wasserentnahmegebühr EUR 36.049,05 (Vj.: EUR 32.597,40).

B. STEUERLICHE VERHÄLTNISSE

Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Osnabrück-Land unter der Steuernummer 65/200/05014 geführt.

Die Steuerveranlagungen bis einschließlich des Kalenderjahres 2017 sind bis zum Prüfungszeitpunkt

durchgeführt. 



ANLAGE 8

AUFGLIEDERUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN
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A. Bilanz zum 31. Dezember 2018

I. Aktiva 

Gemäß der Erweiterung des Auftrags werden die Posten des Jahresabschlusses zum

31. Dezember 2018 nachfolgend detailliert aufgegliedert und erläutert.

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. entgeltlich erworbene Konzessionen,
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie Lizenzen an
solchen Rechten und Werten 31.12.2018 EUR 17.944,97

31.12.2017 EUR 19.987,18

31.12.2018
EUR

31.12.2017
EUR

Zusammensetzung:

Wasserrechte 12.182,72 13.223,48

Wasserschutzzone 5.762,25 6.205,50

Software 0,00 558,20

17.944,97 19.987,18

Mit Bescheid vom 22. August 2006 hatte der Landkreis Osnabrück für die Dauer von 30

Jahren ein neues Wasserentnahmerecht für die Brunnen 2, 3 und 4 erteilt. In 2007 wurde

bereits das Grundwasserbeweissicherungsprogramm in Bezug auf die Wasserschutzzone

abgeschlossen. 

2. geleistete Anzahlungen 31.12.2018 EUR 12.387,89
31.12.2017 EUR 12.387,89

Zum Ausweis gelangen bereits angefallene Planungskosten in Zusammenhang mit dem

Ausweis einer neuen Wasserschutzzone.
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II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche
Rechte und Bauten einschließlich der
Bauten auf fremden Grundstücken 31.12.2018 EUR 215.541,95

31.12.2017 EUR 198.738,87

31.12.2018
EUR

31.12.2017
EUR

Zusammensetzung:

Betriebsgebäude Zwischenbehälter 92.337,14 100.731,42

Betriebsgebäude Enteisung 62.501,46 68.203,64

Einzäunungen und Außenanlagen 34.796,91 2.087,02

Grundstücke 15.381,88 15.381,88

Betriebsgebäude Pumpenhaus 10.235,91 12.046,26

Grundstücksgleiche Rechte 288,65 288,65

215.541,95 198.738,87

2. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen 31.12.2018 EUR 6.549,07
31.12.2017 EUR 5.279,51

31.12.2018
EUR

31.12.2017
EUR

Zusammensetzung:

Betriebseinrichtung Brunnen 6.259,02 4.731,89

Brunnen 290,05 547,62

6.549,07 5.279,51
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3. Verteilungsanlagen 31.12.2018 EUR 1.046.794,67
31.12.2017 EUR 1.071.694,67

31.12.2018
EUR

31.12.2017
EUR

Zusammensetzung:

Leitungsnetz und Hausanschlüsse 978.777,89 998.522,51

Hochbehälter 30.191,44 31.540,53

Einrichtung Zwischenbehälter 27.612,77 31.190,53

Wassermesser 8.565,60 8.538,45

Einrichtung Hochbehälter 1.646,97 1.902,65

1.046.794,67 1.071.694,67

4. Betriebs- und Geschäftsausstattung 31.12.2018 EUR 32.692,48
31.12.2017 EUR 39.964,71

31.12.2018
EUR

31.12.2017
EUR

Zusammensetzung:

Fahrzeuge 11.956,69 16.056,12

Steuer- u. Kontrolleinrichtungen 12.444,94 14.976,46

Werkzeuge und Geräte 2.821,05 3.903,63

sonstiges Inventar 5.469,80 5.028,50

32.692,48 39.964,71

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens ist im Einzelnen in der An-

lage 3a zu diesem Bericht dargestellt.

Die Zugänge werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert. Die Belege ha-

ben wir geprüft und uns von der Aktivierungsfähigkeit überzeugt. Die Anlagenzu- und -ab-

gänge sind in Anlage 6 dargestellt.
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Die Abschreibungen werden nach der linearen Methode verrechnet. Geringwertige Wirt-

schaftsgüter im Sinne des § 6 Abs. 2 EStG bis EUR 800,00 werden im Jahr des Zugangs

voll abgeschrieben. Aus Vereinfachungsgründen wird im Jahr des Zugangs ein Abgang

unterstellt.

Die Berücksichtigung erhaltener Zuschüsse bei Investitionen bzw. Anschaffungen im Anla-

gevermögen erfolgt durch die Kürzung der Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten um

den Betrag des erhaltenen Zuschusses. Die Erfolgswirksamkeit des Zuschussbetrages

wird durch die somit jährlich verminderten Abschreibungsbeträge auf die Nutzungsdauer

der Vermögensgegenstände verteilt.

5. Anlagen im Bau 31.12.2018 EUR 5.851,00
31.12.2017 EUR 9.383,87

Der Ausweis betrifft die Wasserleitung am Hochbehälter des Wasserwerkes. 

B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 31.12.2018 EUR 19.813,08
31.12.2017 EUR 19.964,46

Der Ausweis betrifft Bau- und Installationsstoffe. Die Bewertung erfolgte zu Anschaffungs- und Herstel-

lungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.
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II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen 31.12.2018 EUR 115.139,81

31.12.2017 EUR 131.917,07

31.12.2018
EUR

31.12.2017
EUR

Zusammensetzung:

Forderungen aus Wassergeld 115.539,81 132.317,07

Einzelwertberichtigungen -400,00 -400,00

115.139,81 131.917,07

Die Forderungen sind in einer Einzelaufstellung erfasst und waren zum Prüfungszeitpunkt im Wesentli-

chen beglichen. 

2. Forderungen an die Gemeinde 31.12.2018 EUR 0,00
31.12.2017 EUR 4.646,55

31.12.2018
EUR

31.12.2017
EUR

Forderungen

Forderung aus Abschlägen 25.234,04 26.151,95

Fahrtkostenerstattungen 5.146,41 9.531,87

Gebührenausgleichsrücklage 0,00 9.771,14

sonstige Forderungen 0,00 998,68

30.380,45 46.453,64

Verbindlichkeiten

NLG-Verfahren -41.807,09 -41.807,09

Ausweis unter PASSIVA E. 3. 11.426,64 0,00

0,00 4.646,55

Zum Ausweis gelangt das Verrechnungskonto mit der Gemeinde Bad Rothenfelde. Dieses wird im Be-

richtsjahr unter PASSIVA E 3. ausgewiesen.
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3. sonstige Vermögensgegenstände 31.12.2018 EUR 113.430,68
31.12.2017 EUR 113.877,55

31.12.2018
EUR

31.12.2017
EUR

Zusammensetzung:

Kurverwaltung
Bad Rothenfelde GmbH 100.000,00 100.000,00

Umsatzsteuer 8.483,09 9.470,21

übrige 4.947,59 4.407,34

113.430,68 113.877,55

III. Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks 31.12.2018 EUR 470.513,81
31.12.2017 EUR 381.723,41

31.12.2018
EUR

31.12.2017
EUR

Bankguthaben

Volksbank Hilter

Kontokorrentkonto 330.284,51 206.806,92

Sparkasse Osnabrück

Kontokorrentkonto 140.229,30 174.916,49

470.513,81 381.723,41

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 31.12.2018 EUR 315,00
31.12.2017 EUR 315,00

Der Ausweis betrifft Kraftfahrzeugsteuern.
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II. Passiva

A. EIGENKAPITAL

I. Stammkapital 31.12.2018 EUR 50.000,00
31.12.2017 EUR 50.000,00

Das Stammkapital beträgt seit dem 1. Januar 2002 entsprechend der geänderten Betriebssatzung vom

1. Juni 2001 EUR 50.000,00. Auch nach der neuen Betriebssatzung vom 8. Dezember 2011 beträgt

das Stammkapital weiterhin EUR 50.000,00.

II. Kapitalrücklage 31.12.2018 EUR 502,92
31.12.2017 EUR 502,92

Der Ausweis resultiert aus der Einlage der Gemeinde Bad Rothenfelde im Zuge der Endab-

rechnung über die Erschließungsmaßnahmen im Baugebiet Heidländer Weg. 

III. Allgemeine Rücklage 31.12.2018 EUR 1.276.640,27
31.12.2017 EUR 1.225.187,58

EUR

Entwicklung der gesetzlichen Rücklage

Stand zum 1. Januar 2018 1.225.187,58

Zuführung aus dem Gewinn 2017 in Höhe von 51.452,69

Stand zum 31. Dezember 2018 1.276.640,27

Entwicklung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich

Stand zum 1. Januar 2018 (AKTIVA B. II. 2.) -9.771,14

Zuführung eines Teilbetrages des Gewinns 2017 in Höhe von 59.651,95

Stand zum 31. Dezember 2018 (PASSIVA B. I.) 49.880,81
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In seiner Sitzung vom 10. Januar 2019 hat der Rat der Gemeinde Bad Rothenfelde be-

schlossen, den Mindestgewinn des Jahres 2017 in Höhe von EUR 51.452,69 der allgemei-

nen Rücklage zuzuführen. Die Differenz zum Mindestgewinn in Höhe von EUR 59.651,95

wird der Gebührenausgleichsrücklage zugeführt.

IV. Bilanzgewinn 31.12.2018 EUR 109.277,94
31.12.2017 EUR 111.104,64

EUR EUR

Vortrag aus dem Vorjahr 111.104,64

Gewinnverwendungsbeschluss durch die Ratssitzung vom

10. Januar 2019

 Zuführung zur allgemeinen Rücklage 51.452,69

 Zuführung zur Gebührenausgleichsrücklage 59.651,95 -111.104,64

Gewinnvortrag des laufenden Jahres 0,00

Jahresüberschuss 2018 109.277,94

Bilanzgewinn 109.277,94

B. SONDERPOSTEN 31.12.2018 EUR 105.416,99
31.12.2017 EUR 57.607,47

31.12.2018
EUR

31.12.2017
EUR

Sonderposten für den Gebührenausgleich 49.880,81 0,00

Sonderposten mit Rücklageanteil 55.536,18 57.607,47

105.416,99 57.607,47
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I. SONDERPOSTEN FÜR DEN
GEBÜHRENAUSGLEICH 31.12.2018 EUR 49.880,81

31.12.2017 EUR 0,00

Der Sonderposten für den Gebührenausgleich beinhaltet Kostenüberdeckungen, die nach § 5 des Nie-

dersächsischen Kommunalabgabengesetzes innerhalb von drei Jahren nach ihrer Feststellung auszu-

gleichen sind.

II. SONDERPOSTEN MIT
RÜCKLAGEANTEIL 31.12.2018 EUR 55.536,18

31.12.2017 EUR 57.607,47

Der Ausweis betrifft die Endabrechnung durch den Erschließungsträger für die Baugebiete Heidländer

Weg, Nunnensieks Hof und Auf dem Kalverkamp. Der Verzicht auf die dem Eigenbetrieb zustehenden

Anschlussbeiträge führt zu eigenen Anschaffungskosten für das Leitungsnetz und wird gleichzeitig in

den Sonderposten mit Rücklageanteil eingestellt und entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE 31.12.2018 EUR 2.617,81
31.12.2017 EUR 4.209,92

Entwicklung: EUR

Stand 1. Januar 2018 4.209,92

Teilauflösung 2018 1.592,11

Stand 31. Dezember 2018 2.617,81

Zum Ausweis gelangen Bauzuschüsse, die aufgrund der allgemeinen Lieferbedingungen erhoben wer-

den. Gemäß der Eigenbetriebsverordnung werden die Bauzuschüsse als Ertragszuschüsse passiviert

und jährlich in Höhe von 5 % aufgelöst.
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D. RÜCKSTELLUNGEN

1. Steuerrückstellungen 31.12.2018 EUR 35.275,00
31.12.2017 EUR 25.975,00

31.12.2018
EUR

31.12.2017
EUR

Körperschaftsteuer 13.370,00 13.370,00

Gewerbesteuer 21.170,00 11.870,00

Solidaritätszuschlag 735,00 735,00

35.275,00 25.975,00

2. sonstige Rückstellungen 31.12.2018 EUR 22.000,00
31.12.2017 EUR 31.500,00

01.01.2018
EUR

Inanspruch-
nahme
EUR

Auflösung
EUR

Zuführung
EUR

31.12.2018
EUR

Jahresabschlussprüfung 18.000,00 18.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00

Urlaubsrückstellung 11.500,00 11.500,00 0,00 11.000,00 11.000,00

Steuererklärungen 2.000,00 2.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00

31.500,00 31.500,00 0,00 22.000,00 22.000,00

Die sonstigen Rückstellungen wurden nach dem Prinzip der kaufmännischen Vorsicht in Höhe der vor-

aussichtlichen Inanspruchnahme gebildet.

E. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten 31.12.2018 EUR 259.829,22

31.12.2017 EUR 294.298,95
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:

EUR 37.126,71
(i.Vj EUR 32.453,94)

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf
Jahren: EUR 89.360,17
(i.Vj EUR 129.616,56)
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31.12.2018
EUR

31.12.2017
EUR

langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Sparkasse Osnabrück

Darlehen 612 401 4587 91.281,51 109.576,79

Darlehen 612 401 4488 3.261,59 7.032,06

Darlehen 641 000 3740 0,00 107.919,05

94.543,10 224.527,90

DZ HYP AG

Darlehen 200 791 900 66.441,59 69.771,05

Darlehen 200 791 901 98.844,53 0,00

165.286,12 69.771,05

259.829,22 294.298,95

Hinsichtlich der Zusammensetzung und Entwicklung der Verbindlichkeiten verweisen wir

auf die diesem Bericht beigefügte Anlage 9.

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen 31.12.2018 EUR 52.463,34

31.12.2017 EUR 45.051,15
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:

EUR 52.463,34
(i.Vj EUR 45.051,15)

Die Verbindlichkeiten wurden durch eine Einzelaufstellung nachgewiesen.

3. Verbindlichkeiten gegenüber der
Gemeinde 31.12.2018 EUR 11.426,64

31.12.2017 EUR 0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:

EUR 11.426,64
(i.Vj EUR 0,00)

Zum Ausweis gelangt das Verrechnungskonto mit der Gemeinde Bad Rothenfelde. Hinsichtlich der Zu-

sammensetzung wird auf  AKTIVA B II. 2 verwiesen.
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4. sonstige Verbindlichkeiten 31.12.2018 EUR 131.524,28
31.12.2017 EUR 164.443,11

davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr:
EUR 92.168,79
(i.Vj EUR 123.347,38)

31.12.2018
EUR

31.12.2017
EUR

Zusammensetzung:

Verbindlichkeiten aus Wassergeldüberzahlungen 62.146,27 73.027,91

Darlehen Landkreis Osnabrück 41.095,73 42.761,46

Konzessionsabgabe 11.539,83 38.445,01

Steuerverbindlichkeiten

Körperschaftsteuer 10.789,00 2.500,36

Umsatzsteuer 4.513,23 4.853,05

Solidaritätszuschlag 593,39 0,00

Gewerbesteuer 0,00 2.086,00

15.895,62 9.439,41

Berufsgenossenschaft 846,83 769,32

131.524,28 164.443,11
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B. Gewinn- und Verlustrechnung 2018

1. Umsatzerlöse 2018 EUR 905.695,06
2017 EUR 875.206,41

2018
EUR

2017
EUR

Wassergelderlöse

Wassergelderlöse 900.812,81 862.745,48

Bauwassergelderlöse 1.218,85 1.799,51

902.031,66 864.544,99

Teilauflösung der passivierten Ertragszuschüsse 3.663,40 10.661,42

905.695,06 875.206,41

2. Gesamtleistung 2018 EUR 905.695,06
2017 EUR 875.206,41

3. sonstige betriebliche Erträge 2018 EUR 6.261,13
2017 EUR 8.124,88

2018
EUR

2017
EUR

Kfz-Kostenerstattung Gemeinde 4.530,21 5.059,77

sonstige 1.730,92 3.065,11

6.261,13 8.124,88
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4. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe 2018 EUR 59.656,59

2017 EUR 61.699,48

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe beinhalten im Wesentlichen Strom-

kosten für die Wasserversorgung.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 2018 EUR 132.369,96
2017 EUR 125.800,77

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen resultieren aus dem Fremdwasserbezug vom

Wasserbeschaffungsverband Osnabrück-Süd.

5. Rohergebnis 2018 EUR 719.929,64
2017 EUR 695.831,04

6. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter 2018 EUR 80.674,79
2017 EUR 75.825,24

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung 2018 EUR 23.005,61

2017 EUR 21.346,09
davon für Altersversorgung: EUR 5.607,15

(i.Vj EUR 5.019,62)
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2018
EUR

2017
EUR

Zusammensetzung:

Arbeitgeberanteile zu den gesetzlich vorgeschriebenen
Sozialabgaben für Gehälter und Löhne 16.551,63 15.557,15

Aufwendungen für Altersversorgung 5.607,15 5.019,62

Berufsgenossenschaft 846,83 769,32

23.005,61 21.346,09

7. Abschreibungen

Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen 2018 EUR 82.345,29

2017 EUR 85.828,02

Die Aufteilung ist im Einzelnen aus der Entwicklung des Anlagevermögens in der

Anlage 3a dieses Berichtes ersichtlich.

8. sonstige betriebliche Aufwendungen 2018 EUR 367.586,03
2017 EUR 340.992,91

2018
EUR

2017
EUR

Instandhaltungskosten

Verteilungsanlagen 57.888,62 71.866,50

Wassergewinnungsanlagen 18.063,16 4.847,95

Betriebs- und Geschäftsausstattung 8.009,48 1.587,99

Speicherungsanlagen 1.679,95 1.046,91

übrige 10.687,30 3.120,58

96.328,51 82.469,93

Übertrag 96.328,51 82.469,93
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2018
EUR

2017
EUR

Übertrag 96.328,51 82.469,93

Betriebskosten

Wasserentnahmegebühr 36.049,05 32.597,40

Fahrzeugkosten 8.442,20 6.915,26

44.491,25 39.512,66

Verwaltungskosten

Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde 117.614,44 115.398,60

Abschluss- und Prüfungskosten 11.125,45 9.000,00

Bürobedarf, Telefon u. ä. 7.275,32 7.998,41

Beiträge und Versicherungen 7.049,92 7.755,96

Rechts- und Beratungskosten 2.536,92 4.092,53

Buchführungskosten 2.052,00 2.052,00

Nebenkosten des Geldverkehrs 351,80 297,93

Abfallbeseitung/Müllentsorgung 117,92 0,00

148.123,77 146.595,43

Konzessionsabgabe 65.815,00 62.724,00

übrige

Wasseruntersuchungen 8.857,37 7.308,22

Pacht 1.536,44 1.536,44

Betriebsbedarf 1.401,99 486,56

Bewirtungskosten 55,80 109,01

übrige 975,90 250,66

12.827,50 9.690,89

367.586,03 340.992,91

9. Betriebsergebnis 2018 EUR 166.317,92
2017 EUR 171.838,78
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10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2018 EUR 700,00
2017 EUR 700,00

Zum Ausweis gelangen im Berichtsjahr Festgeldzinsen. 

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2018 EUR 13.040,39
2017 EUR 16.171,63

2018
EUR

2017
EUR

Darlehenszinsen 12.975,39 16.171,63

Zinsaufwendungen § 233a AO 65,00 0,00

13.040,39 16.171,63

12. Finanzergebnis 2018 EUR -12.340,39
2017 EUR -15.471,63

13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 2018 EUR 43.334,89
2017 EUR 43.674,07

2018
EUR

2017
EUR

Zusammensetzung:

Körperschaftsteuer 22.471,00 22.493,00

Gewerbesteuer 19.628,00 19.944,00

Solidaritätszuschlag 1.235,89 1.237,07

43.334,89 43.674,07
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14. sonstige Steuern 2018 EUR 1.364,70
2017 EUR 1.588,44

2018
EUR

2017
EUR

Zusammensetzung:

Kraftfahrzeugsteuer 1.049,00 1.049,00

Grundsteuer 315,70 539,44

1.364,70 1.588,44

15. Jahresüberschuss 2018 EUR 109.277,94
2017 EUR 111.104,64

16. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 2018 EUR 111.104,64
2017 EUR 60.371,09

17. Einstellung in die Rücklagen 2018 EUR -111.104,64
2017 EUR -60.371,09

18. Bilanzgewinn 2018 EUR 109.277,94
2017 EUR 111.104,64
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Aus-

Jahr der Ursprungs- zahlungs- Zins- Stand am Neu- Stand am
Darlehen Darlehensnummer Aufnahme betrag kurs in % satz in % Tilgung 01.01.2018 aufnahme Tilgung 31.12.2018

              Euro Euro Euro Euro Euro

Sparkasse Osnabrück 6410 003 740 2003 180.000,00 100 4,63 2% + e.Z. 107.919,05 0,00 107.919,05 0,00
fest bis

30.07.2018

DZ HYP AG Münster 200 791 900 2006 100.000,00 100 4,225 2% + e.Z. 69.771,05 0,00 3.329,46 66.441,59
fest bis

20.04.2021

DZ HYP AG Münster 200 791 901 2018 104.430,30 100 0,74 2% + e.Z. 104.430,30 5.585,77 98.844,53
fest bis

30.09.2027

Sparkasse Osnabrück 6124 014 488 2007 37.336,35 100 4,59 6,2 % + e.Z. 7.032,06 0,00 3.770,47 3.261,59
fest bis

30.12.2019

Sparkasse Osnabrück 6124 014 587 2008 37.336,35 100 4,64 4,7 % + e.Z. 109.576,79 0,00 18.295,28 91.281,51
fest bis

30.4.2023

294.298,95 104.430,30 138.900,03 259.829,22
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Wasserwerk der Gemeinde Bad Rothenfelde

Kennzahlen zur Eigenkapitalausstattung

 

2016 2017 2018
TEUR TEUR TEUR

Stammkapital 50 50 50
allgemeine Rücklagen 1.175 1225 1327
Gewinn 60 111 109
50% Bauzuschüsse 36,5 31 29
Eigenkapital (EK) 1.322 1.417 1.515

Bilanzsumme (BS) 1.903 2.010 2.057
Bauzuschüsse (BZ) 36,5 31 29
BS - BZ 1.867 1.979 2.028

EK / (BS - BZ) 70,8 % 71,6 % 74,7 %
(Eigenkapitalquote)

Anlagevermögen (AV) 1.394 1.357 1.338
Bauzuschüsse (BZ) 36,5 31 29
AV-BZ 1.358 1.326 1.309

EK / (AV - BZ) 97,3 % 106,9 % 115,7 %
(Anlagekapital-Deckungsgrad 1)

  
  

Anmerkungen:

Gemäß dem Prüfungshinweis (IDW PH 9.720.1) des Fachausschusses für öffentliche Unternehmen

und Verwaltungen (ÖFA) des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) sind dem Eigenkapital auch die

Hälfte der empfangenen Ertragszuschüsse hinzuzufügen. Zudem muss die Angemessenheit des

Eigenkapitals im Hinblick auf die individuelle wirtschaftliche Situation des Eigenbetriebs und auf

das wirtschaftliche Umfeld eingeschätzt werden.

Dabei sind die Eigenkapitalquote als
Eigenkapital + (50% Bauzuschüsse)

Bilanzsumme ./. ( 50% Bauzuschüsse)

und der Anlagekapital-Deckungsgrad 1 als
Eigenkapital + (50% Bauzuschüsse)

Anlagevermögen ./. (50% Bauzuschüsse)

zu ermitteln.

Graphische Darstellung der Entwicklung zwischen 2016 und 2018
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Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung 
und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG (IDW PS 720) 

 
Wasserwerk der Gemeinde Bad Rothenfelde 

 
A. Ordnungsmäßigkeit der 

Geschäftsführungsorganisation 
  

    
 Fragenkreis 1:   
 Tätigkeit von Überwachungsorganen und Ge-

schäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung 
der Organbezüge 

  

      a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe 
und einen Geschäftsverteilungsplan für die 
Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzern-
leitung? 
 
Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen 
des Überwachungsorgans zur Organisation 
für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzern-
leitung (Geschäftsanweisung)? 
 
Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnis-
sen des Unternehmens bzw. des Konzerns? 

 Eine gesonderte Geschäftsordnung liegt 
nicht vor. Die wesentlichen Punkte sind in 
der Betriebssatzung und in einer Dienstan-
weisung geregelt. 
 
Nein 
 
 
 
 
Ja 

      b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer 
Ausschüsse haben stattgefunden und wurden 
Niederschriften hierüber erstellt? 

 Es haben 6 Betriebsausschusssitzungen im 
Berichtsjahr stattgefunden. 
Niederschriften wurden angefertigt 

      c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kon-
trollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG 
sind die einzelnen Mitglieder der Geschäfts-
leitung tätig? 

 Der Betriebsleiter ist Mitglied der Gesell-
schafterversammlung der BRIG-Kurhaus-
Betriebs-GmbH, Bad Rothenfelde.              
       

      d) Wird die Vergütung der Organmitglieder 
(Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) indi-
vidualisiert im Anhang des Jahresabschlus-
ses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fi-
xum, erfolgsbezogenen Komponenten und 
Komponenten mit langfristiger Anreizwir-
kung ausgewiesen? 
 
 
Falls nein, wie wird dies begründet? 

 Nein 
 
Die Betriebsausschussmitglieder erhalten 
einen Auslagenersatz von � 25,00 pro Sit-
zung. 
 
 

     
     
B. Ordnungsmäßigkeit des 

Geschäftsführungsinstrumentariums 
  

     
 Fragenkreis 2:   
 Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen   
      a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unter-

nehmens entsprechenden Organisationsplan, 
aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsberei-
che und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse 
ersichtlich sind?  
Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung? 

 Ja. Ein Organisationsplan der Gemeinde 
Bad Rothenfelde liegt vor, aus dem sich die 
entsprechenden Zuständigkeiten entnehmen 
lassen.  

      b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht 
nach dem Organisationsplan verfahren wird? 

 Nein 

      c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur 
Korruptionsprävention ergriffen und doku-
mentiert? 

 Nicht notwendig 
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 d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeits-
anweisungen für wesentliche Entscheidungs-
prozesse (insbesondere Auftragsvergabe und 
Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kredit-
aufnahme und -gewährung? 
 
Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese 
nicht eingehalten werden? 

 Betriebssatzung und Dienstanweisung ent-
halten entsprechende Richtlinien.  
 
 
 
 
Nein 

      e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation 
von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, 
EDV)? 

 Ja 
 

    
 Fragenkreis 3:   
 Planungswesen, Rechnungswesen, Informations-

system und Controlling 
  

      a) Entspricht das Planungswesen - auch im Hin-
blick auf Planungshorizont und Fortschrei-
bung der Daten sowie auf sachliche und zeit-
liche Zusammenhänge von Projekten - den 
Bedürfnissen des Unternehmens? 

 Ja 
 

      b) Werden Planabweichungen systematisch 
untersucht? 

 Ja 
 

      c) Entspricht das Rechnungswesen einschließ-
lich der Kostenrechnung der Größe und den 
besonderen Anforderungen des Unterneh-
mens? 

 Ja 
 

      d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanage-
ment, welches u. a. eine laufende Liquiditäts-
kontrolle und eine Kreditüberwachung ge-
währleistet? 

 Ja 

      e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch eine 
zentrales Cash-Management und haben sich 
Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür gel-
tenden Regelungen nicht eingehalten worden 
sind? 

 Nein 
 
 
 
Entfällt 

      f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig 
und zeitnah in Rechnung gestellt werden?  
 
Ist durch das bestehende Mahnwesen gewähr-
leistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah 
und effektiv eingezogen werden? 

 Ja 
 
 
Ja  
 

      g) Entspricht das Controlling den Anforderun-
gen des Unternehmens/Konzerns und umfasst 
es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzern-
bereiche? 

 Ja 
 

      h) Ermöglicht das Rechnungs- und Berichtswe-
sen eine Steuerung und/oder Überwachung 
der Tochterunternehmen und der Unterneh-
men, an denen eine wesentliche Beteiligung 
besteht? 

 Entfällt 

     
 Fragenkreis 4:   
 Risikofrüherkennungssystem   
      a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art 

und Umfang Frühwarnsignale definiert und 
Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe be-
standsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt 
werden können? 

 Nein 
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 b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie 
geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? 
 
Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die 
Maßnahmen nicht durchgeführt werden? 

 Entfällt 
 
 
Entfällt 

      c) Sind diese Maßnahmen ausreichend doku-
mentiert? 

 Entfällt 
 

      d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnah-
men kontinuierlich und systematisch mit dem 
aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den 
Geschäftsprozessen und Funktionen abge-
stimmt und angepasst? 

 Entfällt 

     
 Fragenkreis 5:   
 Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Op-

tionen und Derivate 
  

      a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Ge-
schäftsumfang zum Einsatz von Finanzin-
strumenten sowie von anderen Terminge-
schäften, Optionen und Derivaten festgelegt? 
Dazu gehört: 

 Entfällt 

  � Welche Produkte/Instrumente dürfen einge-
setzt werden? 

 Entfällt 

  � Mit welchen Partnern dürfen die Produk-
te/Instrumente bis zu welchen Beträgen 
eingesetzt werden? 

 Entfällt 

  � Wie werden die Bewertungseinheiten defi-
niert und dokumentiert und in welchem 
Umfang dürfen offene Posten entstehen? 

 Entfällt 

  � Sind die Hedge-Strategien beschrieben, 
z. B. ob bestimmte Strategien ausschließ-
lich zulässig sind bzw. bestimmte Strate-
gien nicht durchgeführt werden dürfen 
(z. B. antizipatives Hedging)? 

 Entfällt 

      b) Werden Derivate zu anderen Zwecken einge-
setzt als zur Optimierung von Kreditkonditio-
nen und zur Risikobegrenzung? 

 Nein 

      c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem 
Geschäftsumfang entsprechendes Instrumen-
tarium zur Verfügung gestellt insbesondere in 
Bezug auf 

  

  � Erfassung der Geschäfte,  Keine notwendig 
  � Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der 

Risikoanalyse, 
 Keine notwendig 

  � Bewertung der Geschäfte zum Zweck der 
Rechnungslegung, 

 Keine notwendig 

  � Kontrolle der Geschäfte?  Keine notwendig 
      d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der 

Risikoabsicherung (Hedging) dienende Deri-
vatgeschäfte und werden Konsequenzen auf-
grund der Risikoentwicklung gezogen? 

 Keine 
 

      e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemes-
sene Arbeitsanweisungen erlassen? 

 Keine 

      f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Ge-
schäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die 
offenen Positionen, die Risikolage und die 
ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt? 

 Entfällt 
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 Fragenkreis 6:   
 Interne Revision   
      a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unterneh-

mens/Konzerns entsprechende Interne Revi-
sion/Konzernrevision?  
 
Besteht diese als eigenständige Stelle oder 
wird diese Funktion durch eine andere Stelle 
(ggf. welche?) wahrgenommen? 

 Keine notwendig 

      b) Wie ist die Anbindung der Internen Revisi-
on/Konzernrevision im Unternehmen/Kon-
zern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr 
von Interessenkonflikten? 

 Entfällt 

      c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeits-
schwerpunkte der Internen Revision/Konzern-
revision im Geschäftsjahr?  
 
Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinan-
der unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung 
von Anweisung und Vollzug organisatorisch 
getrennt sind?  
 
Wann hat die Interne Revision das letzte Mal 
über Korruptionsprävention berichtet?  
 
Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte 
vor? 

 Entfällt 

      d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungs-
schwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abge-
stimmt? 

 Entfällt 

      e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision 
bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um 
welche handelt es sich? 

 Entfällt 

      f) Welche Konsequenzen werden aus den Fest-
stellungen und Empfehlungen der Internen 
Revision/Konzernrevision gezogen und wie 
kontrolliert die Interne Revisi-
on/Konzernrevision die Umsetzung ihrer 
Empfehlungen? 

 Entfällt 

         
    
C. Ordnungsmäßigkeit der 

Geschäftsführungstätigkeit 
  

     
 Fragenkreis 7:   
 Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maß-

nahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, 
Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen 
des Überwachungsorgans 

  

      a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die 
vorherige Zustimmung des Überwachungsor-
gans zu zustimmungspflichtigen Rechtsge-
schäften und Maßnahmen nicht eingeholt 
worden ist. 

 Nein 

      b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglie-
der der Geschäftsleitung oder des Über-
wachungsorgans die Zustimmung des Über-
wachungsorgans eingeholt? 

 Keine Kreditgewährung 
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 c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass an-
stelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen 
ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig 
behandelte Maßnahmen vorgenommen wor-
den sind (z. B. Zerlegung der Teilmaßnah-
men)? 

 Nein 

      d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die 
Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, 
Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanwei-
sung und bindenden Beschlüssen des Über-
wachungsorgans übereinstimmen? 

 Nein 

     
 Fragenkreis 8:   
 Durchführung von Investitionen   
      a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Betei-

ligungen, sonstige Finanzanlagen, immateriel-
le Anlagewerte und Vorräte) angemessen 
geplant und vor Realisierung auf Rentabili-
tät/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und 
Risiken geprüft? 

 Ja 

      b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben dass die 
Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung 
nicht ausreichend waren, um ein Urteil über 
die Angemessenheit des Preises zu ermög-
lichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung 
von Grundstücken oder Beteiligungen)? 

 Nein 

      c) Werden Durchführung, Budgetierung und 
Veränderungen von Investitionen laufend 
überwacht und Abweichungen untersucht? 

 Ja 

      d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen 
wesentliche Überschreitungen ergeben?  
 
Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen 
Gründen? 

 Nein 

      e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Lea-
sing- oder vergleichbare Verträge nach Aus-
schöpfung der Kreditlinien abgeschlossen 
wurden? 

 Nein 

    
 Fragenkreis 9:   
 Vergaberegelungen   
      a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Ver-

stöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, 
VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben? 

 Nein 

      b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergabe-
regelungen unterliegen, Konkurrenzangebote 
(z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldan-
lagen) eingeholt? 

 Ja 

    
 Fragenkreis 10:   
 Berichterstattung an das Überwachungsorgan   
      a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig 

Bericht erstattet? 
 Ja 

      b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden 
Einblick in die wirtschaftliche Lage des Un-
ternehmens/Konzerns und in die wichtigsten 
Unternehmens-/Konzernbereiche? 

 Ja 
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 c) Wurde das Überwachungsorgan über wesent-
liche Vorgänge angemessen und zeitnah unter-
richtet?  
 
Liegen insbesondere ungewöhnliche, risiko-
reiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickel-
te Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehl-
dispositionen oder wesentliche Unterlassun-
gen vor und wurde hierüber berichtet? 

 Ja 
 
 
 
Liegen nicht vor. 
 

      d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Kon-
zernleitung dem Überwachungsorgan auf 
dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 
Abs. 3 AktG)? 

 Keine solchen Berichte in 2018 gewünscht. 

      e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die 
Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder 
unternehmensinternen Vorschriften) nicht in 
allen Fällen ausreichend war? 

 Nein 

      f) Gibt eine D&O-Versicherung?  
 
Wurde ein angemessener Selbstbehalt verein-
bart? 
 
Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-
Versicherung mit dem Überwachungsorgan 
erörtert? 

 Nein 
 
Entfällt 
 
 
Nicht notwendig 
 

      g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der 
Geschäftsleitung oder des Überwachungsor-
gans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich 
dem Überwachungsorgan offengelegt worden? 

 Keine aufgetreten 

    
    
D. Vermögens- und Finanzlage   
    
 Fragenkreis 11:   
 Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven   
      a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig 

nicht betriebsnotwendiges Vermögen? 
 Nein 

      b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?  Nein 
      c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die 

Vermögenslage durch im Vergleich zu den 
bilanziellen Werten erheblich höhere oder 
niedrigere Verkehrswerte der Vermögensge-
genstände wesentlich beeinflusst wird? 

 Nein 

    
 Fragenkreis 12:   
 Finanzierung   
      a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach inter-

nen und externen Finanzierungsquellen zu-
sammen?  
 
Wie sollen die am Abschlussstichtag beste-
henden wesentlichen Investitionsverpflich-
tungen finanziert werden? 

 Das Anlagevermögen ist durch Eigenkapital 
und langfristiges Fremdkapital finanziert.  
 
 
 
 
Entfällt 

      b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beur-
teilen, insbesondere hinsichtlich der Kredit-
aufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaf-
ten? 

 Kein Konzern 
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 c) In welchem Umfang hat das Unternehmen 
Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien 
der öffentlichen Hand erhalten?  
 
Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die 
damit verbundenen Verpflichtungen und 
Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet 
wurden? 

 Keine 
 
 
 
Entfällt 
 
 
 

    
 Fragenkreis 13:   
 Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung   
      a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund 

einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstat-
tung? 

 Nein 

      b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Aus-
schüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der 
wirtschaftlichen Lage des Unternehmens 
vereinbar? 

 Ja 

    
    
E. Ertragslage   
    
 Fragenkreis 14:   
 Rentabilität/Wirtschaftlichkeit   
      a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des  

Unternehmens/Konzerns nach Segmen-
ten/Konzernunternehmen zusammen? 

 Entfällt 

      b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von ein-
maligen Vorgängen geprägt? 

 Nein 

      c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass we-
sentliche Kredit- oder andere Leistungsbezie-
hungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. 
mit den Gesellschaftern eindeutig zu unange-
messenen Konditionen vorgenommen wer-
den? 

 Nein 

      d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und 
preisrechtlich erwirtschaftet? 

 Ja 

    
 Fragenkreis 15:   
 Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen   
      a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die 

Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung 
waren, und was waren die Ursachen der Ver-
luste? 

 Entfällt 

      b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um 
die Verluste zu begrenzen, und um welche 
Maßnahmen handelt es sich? 

 Entfällt 

 
    
 Fragenkreis 16:   
 Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen 

zur Verbesserung der Ertragslage 
  

      a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetra-
ges? 

 Entfällt  

      b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. 
sind beabsichtigt, um die Ertragslage des 
Unternehmens zu verbessern? 

 Entfällt 

 



Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern 
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-
send „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, 
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti-
ge Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart 
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart 
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf 
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten 
gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im 
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfüh-
rung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis-
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt,
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebs-
wirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden 
beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den 
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen 
hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für 
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa-
tionen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und 
Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von 
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren 
Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des 
Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts-
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen. 

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der 
gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formu-
lierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der 
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des 
Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Über-
nahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rech-
nung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschafts-
prüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-
hängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den 
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der 
Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung 
maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern 
nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des 
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. 
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeits-
ergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in 
der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschafts-
prüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen 
Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die 
Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftragge-
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung 
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfül-
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der 
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber 
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrach-
te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder 
Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber 
hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9. 

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber 
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, 
die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf 
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und 
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und 
dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt-
schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die 
geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene 
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten 
gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftragge-
ber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören. 

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, 
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm
bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu 
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht 
entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz 
beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe-
sondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-
tungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 
Abs. 2 HGB. 

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung 
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnah-
me von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, 
sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 
ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Scha-
densfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auf-
traggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer 
bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
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(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines 
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens 
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflicht-
verletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren 
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als 
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-
nander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In 
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in 
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Min-
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
prüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben 
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht 
für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzufüh-
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder 
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 
1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu 
machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein 
Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lage-
bericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift-
licher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten 
Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere 
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber 
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstän-
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch 
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftragge-
ber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die 
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkei-
ten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, 
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklä-
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres-
abschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen 
und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die 
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pau-
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die 
unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorie-
ren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerbera-
tervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, 
kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform 
vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie 
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben 
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi-
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen, 

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Um-
wandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und 
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und 
dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten. 

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle 
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrge-
nommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unter-
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation 
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie 
etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt-
schaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung 
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich 
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als 
Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden An-
sprüche gilt nur deutsches Recht.

Lizenziert für/Licensed to: Dr. Klein, Dr. Mönstermann + Partner GmbH | 5574453 | 270

D
ok

ID
:

59
40

73
R

V
N

U
0M

0


	BIAktiva
	SumAktiva
	BIPassiva
	SumPassiva
	BIPassiva
	EingabePassiva
	HeadAV

		2019-10-25T12:46:18+0200


		2019-10-25T13:32:50+0200




